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Gemeinsame Deutsche Einige Ergebnisse der Dachevaluation
Arbeitsschutzstrategie 
Aus der Forschung  DNEL – Ein neuer Service der DGUV für 

alle Branchen 

Sicherheitsbeaufragte – 
ein Gewinn fürs Unternehmen 



„Das gute Beispiel ist nicht EINE Möglichkeit, andere 
Menschen zu beeinfl ussen, es ist die EINZIGE.“ Ob 
Sie Albert Schweitzer in der Absolutheit seiner Aus-
sage folgen mögen oder nicht. Vorbilder sind ohne 
Zweifel wichtig, wenn man für eine Idee oder ein Ver-
halten werben möchte. Das gilt auch für den Arbeits-
schutz und deshalb spielen Sicherheitsbeauftragte in 
den Betrieben eine wichtige Rolle. Sie haben für ihre 
Kollegen eine Vorbildfunktion, arbeiten mit den Be-
triebsmedizinern und Sicherheitsfachkräften zusam-
men und unterstützen die Führungskräfte in ihrer 
Verantwortung für den betrieblichen Arbeitsschutz. 

Mehr als 600.000 Sicherheitsbeauftragte sind in 
deutschen Unternehmen aktiv. Sie kennen den Ar-
beitsalltag in ihrem Betrieb oder ihrer Abteilung aus 
eigenem Erleben. Im Zweifelsfall wissen sie besser als jeder Außenstehende, warum 
Vorschriften und Regeln nicht akzeptiert werden und wo Verbesserungen möglich sind. 
Doch wird diese Kompetenz genutzt? Eine Umfrage unter 1.500 Sicherheitsbeauftragten 
hat ergeben, dass das bislang nur selten der Fall ist. Die große Mehrheit der Befragten 

wünschte sich eine bessere Einbindung in die Arbeitsschutz-
organisation ihres Betriebes. Das gilt auch für die Erstellung 
von Gefährdungsbeurteilungen. 

Künftig werden Unternehmen mehr Spielräume bei der Be-
stellung ihrer Sicherheitsbeauftragten bekommen. Die neue 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ macht le-
diglich übergreifende Vorgaben, die dann an die konkreten 

Bedürfnisse von Branchen und Betrieben angepasst werden müssen. Ich würde mir 
wünschen, dass diese Neuregelung einen Anstoß gibt, die Bedeutung der Sicherheits-
beauftragten im Betrieb und in Bildungseinrichtungen noch einmal in den Blick zu 
nehmen. Richtig ausgebildet und eingesetzt sind sie eine wichtige Säule des Arbeits-
schutzes in der betrieblichen Praxis.

Mit den besten Grüßen
Ihr 

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

„Die große Mehrheit der Sicher-
heitsbeauftragten wünscht sich 
eine bessere Einbindung in die 
Arbeitsschutzorganisation ihres 
Betriebes.“

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Die Situation für Menschen mit Behin-
derungen auf dem Arbeitsmarkt soll 
verbessert werden. Das ist das Ergeb-
nis einer öffentlichen Anhörung des 
Ausschusses für Arbeit und Soziales im 
Deutschen Bundestag. Anlass der Anhö-
rung waren verschiedene Anträge aus 
den Fraktionen. Zwar setzten die Regie-
rungsfraktionen, SPD und Linke sehr 
unterschiedliche Akzente, aber in al-
len Anträgen ging es um die Frage, wie 
Menschen mit Behinderung ein besse-

rer Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden kann. Die Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, 
Berlin, sprach sich allerdings gegen 
weitere Förderungen von Behinderten 
aus. Zuerst müsse es „mehr Transpa-
renz über das bestehende sehr komple-
xe Leistungssystem mit seiner Vielzahl 
von unterschiedlichen Trägern“ geben. 
Zudem müsse genau analysiert werden, 
„welche Förderansätze nachweislich 
wirksam“ seien. 

Der Sozialverband VdK aus Bonn begrüß-
te, dass sich alle drei Anträge mit der Ar-
beitsmarktsituation für Behinderte befas-
sen. Auch sei eine Änderung des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch „im Lichte der 
UN-Behindertenrechtskonvention not-
wendig“, hieß es seitens des VdK. Der 
Verband forderte aber eine „deutliche 
Anhebung der Ausgleichsabgabe für Un-
ternehmen, die nicht oder in völlig unzu-
reichendem Maße“ (unter einem Prozent) 
ihrer Beschäftigungspfl icht nachkommen.

Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderungen verbessern

Arbeitsschutz-Dokumentation in New York
Der Dokumentarfi lm „El Invierno de Pab-
lo“ („Pablos Winter”) über einen alten Mi-
nenarbeiter aus dem spanischen Almadén 
ist beim 12. Documentary Fortnight, dem 
internationalen Festival des Museum of 
Modern Art (MoMa) für nonfi ktionale Fil-
me, gezeigt worden. Der Film hatte 2012 
im Rahmen des Dokumentarfi lmfestivals 
DOK Leipzig den „Healthy Workplaces 
Award“ gewonnen.

„Pablos Winter“ verbindet zwei Perspekti-
ven: Regisseur Chico Pereira erzählt zum 
einen die Geschichte eines Mannes, der 
sein Leben lang in einer Quecksilbermine 
gearbeitet hat und nun im Ruhestand auf 
Anraten seines Arztes und seiner Familie 
mit dem Rauchen aufhören soll. Zum an-
deren zeigt er den Niedergang einer alten 
Bergarbeiterkultur und damit verbunden 
den eines Ortes. Pereira schneidet da-

mit Themen wie Arbeitsfähigkeit und die 
Frühverrentung an. 

!
Weitere Informationen
osha.europa.eu / en / competitions / hw_
� lm_award_2012
www.pabloswinter.com / trailer 
www.moma.org / visit / calen-
dar / � lms / 1351
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#
Zahl des Monats
Arbeit wird teurer
Die Arbeitskosten in Deutschland sind im letzten Jahr (im Vergleich zum Vorjahr) um 
2,6 Prozent je geleisteter Arbeitsstunde gestiegen. Das teilte das Statistische Bundes-
amt mit. Dieser Anstieg liegt deutlich über dem Durchschnittswert der letzten zehn 
Jahre. Im Zeitraum 2002 bis 2011 hatte das durchschnittliche jährliche Wachstum der 
Arbeitskosten in Deutschland nur 1,6 Prozent betragen. In den Jahren 2002 bis 2007 Arbeitskosten in Deutschland nur 1,6 Prozent betragen. In den Jahren 2002 bis 2007 
stiegen die Arbeitskosten dabei jährlich durchschnittlich um lediglich 1,3 Prozent, in stiegen die Arbeitskosten dabei jährlich durchschnittlich um lediglich 1,3 Prozent, in 
den Jahren 2008 bis 2011 um 2,1 Prozent. den Jahren 2008 bis 2011 um 2,1 Prozent. 

In der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten im dritten In der gesamten EU lag der durchschnittliche Anstieg der Arbeitskosten im dritten 
Quartal 2012 bei 1,9 Prozent. In Deutschland verteuerte sich eine Stunde Arbeit im Quartal 2012 bei 1,9 Prozent. In Deutschland verteuerte sich eine Stunde Arbeit im 
Vergleich zum dritten Quartal 2011 kalenderbereinigt um 2,9 Prozent. Vergleich zum dritten Quartal 2011 kalenderbereinigt um 2,9 Prozent. 

Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2011“ verö� entlicht
Durch die Zahl der Krankheitstage ist der 
deutschen Wirtschaft im Jahr 2011 ein 
Produktionsausfall von 46 Milliarden Eu-
ro entstanden. Verrechnet man die ins-
gesamt 460,6 Millionen Arbeitsunfähig-
keitstage mit der Zahl der Arbeitnehmer 
in Deutschland, dann war jeder von ihnen 
statistisch gesehen 12,6 Tage arbeitsunfä-
hig. Ein Jahr zuvor lagen die Werte noch 
bei 11,3 Tagen beziehungsweise 39 Milliar-
den Euro. Zu diesem Ergebnis kommt der 
Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit 2011“ (SuGA), den die Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) jährlich im Auftrag des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales 
(BMAS) erstellt. 

Der Schwerpunkt des SuGA widmet sich 
in der Ausgabe 2011 der psychischen Be-
lastung am Arbeitsplatz und den psychi-
schen Erkrankungen. Daten und neue Er-
kenntnisse dazu hat die BAuA schon im 
Stressreport 2012 im Januar 2013 veröf-
fentlicht. Der SuGA bietet nun Zahlen zu 
Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentungen 

aufgrund psychischer Erkrankungen. Psy-
chisch belastende Arbeitsbedingungen 
sind demnach in der Arbeitswelt nach wie 
vor stark verbreitet. Sie haben in den ver-
gangenen Jahren jedoch nicht zugenom-
men, wie ein Vergleich zu Erhebungen 

aus den Jahren 2005 / 2006 zeigt. Die Zahl 
der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund 
psychischer Erkrankungen hat unterdes-
sen zugenommen. Im Jahr 2008 waren 
es noch 41 Millionen verpasste Arbeits-
tage, im Jahr 2011 bereits 59,2 Millionen. 
Bei der Ursachenforschung ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass psychische Belas-
tung nicht nur in der Arbeitswelt auftritt. 
Auch kann sie andere Folgen als psychi-
sche Störungen haben, wie beispielswei-
se Herzkreislauf- oder muskulo-skelettale 
Erkrankungen. 

Die beiden Hauptursachen für Arbeits-
unfähigkeit sind wie schon in den Jahren 
zuvor Krankheiten des Muskel-Skelett-
Systems und Krankheiten des Atmungs-
systems. Auch die Zahl der von ihnen 
verursachten ausgefallenen Arbeitstage 
ist im Vergleich zu 2010 gestiegen. 

!
Mehr unter www.baua.de / suga
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Jugendliche ausgezeichnet für Verkehrsprojekte
Sechs Schulklassen aus Bayern, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Thüringen wurden 
Ende Februar für ihre Beiträge im Wett-
bewerb „Vorfahrt für sicheres Fahren – 
Jugend übernimmt Verantwortung“ aus-
gezeichnet. Das Projekt, das vom Deut-
schen Verkehrssicherheitsrat (DVR) und 
seinen Partnern organisiert wird, bietet 
Schülerinnen und Schülern die Möglich-

keit, sich journalistisch mit den Themen 
Verkehrssicherheit und partnerschaft-
liches Miteinander im Straßenverkehr zu 
beschäftigten. Ihre Ergebnisse werden 
dann in regionalen Tageszeitungen ver-
öff entlicht. 

Die kreativen Ideen der Schülerinnen und 
Schüler waren vielfältig. In Artikeln, In-

terviews, Umfragen, Erfahrungsberichten 
und Fotostorys setzten sie sich mit The-
men wie Verhalten im Schulbus, Alkohol 
im Straßenverkehr oder Fahrausbildung 
und junge Fahrer auseinander. „Im Sinne
der ‚Vision Zero – keiner kommt um, alle 
kommen an‘ ist es unsere Aufgabe, alles 
zu unternehmen, damit Fehler, die ge-
macht werden, nicht mit dem Tod oder 
einer schweren Verletzung bestraft wer-
den“, sagte Dr. Hans-Joachim Wolff , Vize-
präsident des DVR und Vorstandsvorsit-
zender der DGUV, bei der Preisverleihung: 
„Wir wollen Schüler, Studenten und junge 
Arbeitnehmer darin bestärken, sich sicher 
und verantwortungsvoll im Straßenver-
kehr zu bewegen.“

Das Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren“ 
ist eine gemeinsame Aktion des DVR, der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen, der Initiative „Kavalier 
der Straße – Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Tageszeitungen“ und des Aachener 
IZOP-Instituts.

!
Weitere Informationen: www.dvr.de

Die Zahl der gewerblichen Minijobber in Deutschland ist im 
Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent gesunken. Dies geht aus 
dem aktuellen Bericht der Minijob-Zentrale der Deutschen 
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (KBS) hervor. Im 
vierten Quartal 2012 gab es demnach rund 6,8 Millionen ge-
werbliche Minijobber. 

Seit Dezember 2004 liegt der Minijob-Zentrale ein gesicherter 
Datenbestand im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 
vor. Im Zeitraum von Dezember 2004 bis Dezember 2012 ist 
die Zahl der Minijobber im gewerblichen Bereich um 0,3 Pro-
zent zurückgegangen, während die Zahl der sozialversiche-
rungspfl ichtig Beschäftigten um 11,4 Prozent gestiegen ist. 
„Der oft zitierte Verdrängungseff ekt von sozialversicherungs-

pfl ichtiger Beschäftigung durch Minijobs lässt sich durch die-
se Zahlen widerlegen“, so der Leiter der Minijob-Zentrale, Dr. 
Erik Thomsen. 

Mit einem Anteil von 61,7 Prozent werden Minijobs mehrheit-
lich von Frauen ausgeübt. In einer Sonderauswertung hat die 
Minijob-Zentrale jedoch festgestellt, dass die Zahl der Frauen 
in gewerblichen Minijobs rückläufi g ist, während die Zahl der 
sozialversicherungspfl ichtig beschäftigten Frauen steigt. Wei-
ter gewachsen ist auch die Zahl der angemeldeten Minijobber 
in Privathaushalten. 

!
Mehr unter www.minijob-zentrale.de / quartalsbericht

Dr. Hans-Joachim Wol�  gratuliert Schülerinnen des Fridericianum Rudolstadt.
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Premiere für „Gold – du kannst mehr als du denkst“ 
Der Februar war der Monat der „GOLD“-
Premieren. Am 15. Februar machte die Ein-
ladung zur 63. Berlinale den Auftakt, am 
25. Februar folgte die große Deutschland-
Premiere in Hamburg. Beide Vorführun-
gen endeten für Regisseur Michael Ham-
mon, sein Team, die Produzenten Andreas 
Schneider und Hendrik Flügge und die drei 
Protagonisten Kirsten Bruhn, Kurt Fearnley 
und Henry Wanyoike mit Minuten langem 
Beifall und Glückwünschen. Ein Erfolg, 
der später auch durch die umfangreiche 
Presse berichterstattung bestätigt wurde. 

Im Rahmen der Reihe „Berlinale Special“ 
wurde der von der DGUV mit initiierte Do-
kumentarfi lm auf Deutschlands größtem 
Filmfestival gezeigt. Prominenteste Gäs-
te im ausverkauften Kinosaal waren Bun-
despräsident Joachim Gauck und seine 
Lebensgefährtin Daniela Schadt. Ihnen 
dankte Regisseur Michael Hammon mit 
den Worten: „Sie setzen mit ihrem Besuch 
ein Zeichen und zeigen der Gesellschaft, 
wie wichtig es ist, inklusiv zu sein.“ Auch 
bei der Hamburg-Premiere war zahlrei-
che Prominenz unter den Gästen. Dar-

unter Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich, Hamburgs Bürgermeister Olaf 
Scholz und die Boxer Wladimir und Vitali
Klitschko.

Grenzen überwinden, neue Ziele fin-
den und sie mit Disziplin verfolgen – so 
kann jeder über sich hinauswachsen. Das 
ist die Botschaft von „Gold – du kannst 
mehr als du denkst“. Die Dokumentation 
ist nicht einfach nur ein Kinofi lm. Es ist 
ein Projekt, das über vier Jahre gewach-
sen ist. „Als erstmals die Idee ‚Wir machen 
einen Kinofi lm‘ vorgestellt wurde, war ich 
skeptisch. Doch heute Abend bin ich stolz 
darauf, dieses Ergebnis mitgestaltet zu ha-
ben“, sagte Dr. Joachim Breuer, Hauptge-
schäftsführer der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) in Hamburg. 
Ein Projekt dieser Art ist für die gesetz-
liche Unfallversicherung ungewöhnlich 
und ein vorläufi ger Höhepunkt in ihrem 
Engagement für den Behindertensport: 
„Ein Kinofi lm ist ein besonderes Medium,
um mit den Themen Inklusion und Reha-
bilitation eine breite Öff entlichkeit zu er-
reichen“, so Breuer. 

Im Film schildern die drei Sportler, ihre 
Familien und Freunde eindrucksvoll, was 
es heißt, eine Behinderung anzunehmen 
und trotz vieler Widerstände ein eigenes 
Leben aufzubauen. „Wir wollen kein Mit-
leid. Es wird Zeit, dass die Gesellschaft 
uns eine Chance gibt“, sagte Henry Wan-
yoike. Diese Chance beginnt in der Regel 
mit einer guten Rehabilitation, mit Men-
schen, die nicht allein die Behinderung 
sehen, sondern die Fähigkeiten jedes Ein-
zelnen fördern und zu schätzen wissen.

Gäste der Deutschland- 
Premiere in Hamburg: 
Kirsten Bruhn und Kurt Fearnley
(vorne), Dr. Joachim Breuer, 
Henry Wanyoike, 
Dr. Christoph Franz, 
Joseph Kibunya, Olaf Scholz

Im Gespräch mit zwei Hauptdarstellern: 
Bundespräsident Joachim Gauck
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Paralympics Zeitung stellt sich in der russischen Botscha�  vor
„Die olympischen und paralympischen 
Winterspiele 2014 in Sotschi werden bar-
rierefrei und innovativ. Die Paralympics 
Zeitung hat dabei die wertvolle Aufga-
be, die junge Generation für das wichtige 
Thema des Behindertensports zu gewin-
nen.“ Mit diesen Worten leitete Wladimir 
M. Grinin, Botschafter der Russischen Fö-
deration in Deutschland, den Empfang 
für die Paralympics Zeitung in der russi-
schen Botschaft in Berlin ein. Dort stell-
ten Schülerreporter und Verantwortliche 
das Projekt vor. Herausgegeben wird die 
Paralympics Zeitung seit den Spielen in 
Athen 2004 vom Tagesspiegel, der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und der Agentur panta rhei.

Unterstützung für die Redaktion aus deut-
schen und russischen Schülerredakteuren 
wird es 2014 von vielen Seiten geben. Ne-
ben dem langjährigen Partner, dem Deut-
schen Behindertensportverband, werden 
in Sotschi auch noch das Deutsch-Russi-
schen Forum, die Stiftung Deutsch-Rus-
sische Jugendaustausch und der Ost-Aus-
schuss der Deutschen Wirtschaft mit im 
Boot sein. Sie alle wollen helfen, auch 
die Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum 
der Paralympics Zeitung zu einem Erfolg 
zu machen. Das Projekt erfreut sich in-
zwischen großer Akzeptanz. Es erreicht 
etwa fünf Millionen Leser. „Ziel ist es zu 
zeigen, wie Menschen nach Unfall oder 
Krankheit durch die Hilfe des Sports wie-

der zurückfi nden in den Alltag, wie sie so-
gar zum Vorbild werden können“, sagte 
Dr. Joachim Breuer, Hauptgeschäftsfüh-
rer der DGUV: „Die Paralympics Zeitung 
hat schon für Inklusion geworben, lan-
ge bevor der Begriff  in aller Munde war.“ 
Friedhelm Julius Beucher, Präsident des 
Deutschen Behindertensportverbandes 
brachte den Wert des Projektes auf eine 
griffi  ge Formel: „Man müsste die Paralym-
pics Zeitung erfi nden, wenn es sie nicht 
schon gäbe.“

Die russischsprachige Ausgabe der Para-
lympics Zeitung wird Paralimpijskij Re-
porter heißen und wird voraussichtlich 
der Tageszeitung Kommersant beiliegen. 

(v.l.n.r.) Deutsche und russische Vertreter des Behindertensports berichten von den Vorbereitungen für die Paralympics 2014. 
Vladimir Kiselev, Russischer Biathlet; Julia Illinykh, Dolmetscherin;  im Interview mit Franziska Ehlert, Redakteurin der Paralympics 
Zeitung Vancouver 2010; Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).
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Weitere Informationen: ilka.woelfle@esip.org; eva-marie.hoe� er@dguv.de

Die EU-Kommission hat Ende Februar 
ein neues Sozialinvestitionspaket be-
schlossen. Sie ruft die Mitgliedsstaaten 
dazu auf, mehr Gewicht auf soziale In-
vestitionen zu legen. Darunter sind alle 
Maßnahmen zu verstehen, die Fähigkei-
ten und Qualifi kationen der EU-Bürger 
steigern können und geeignet sind, ih-
re Teilhabe an der Gesellschaft und am 
Arbeitsmarkt zu fördern. Angesichts der 
demographischen Entwicklung und der 
damit verbundenen Veränderungen der 
arbeitenden Bevölkerung ruft die Kom-
mission die europäischen Regierungen 
ebenfalls dazu auf, nachhaltige und an-
gemessene Sozialschutzsysteme sicher-
zustellen. 

Inhalte des Paketes sind eine Rahmen-
mitteilung mit Empfehlungen und Leit-

linien sowie diverse Mitteilungen und 
Arbeitspapiere unter anderem zu den 
Themen aktive Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt, demographische Ent-
wicklung und gesellschaftliche Trends, 
Benachteiligung von Kindern, Langzeit-
pfl ege und Investitionen in Gesundheit. 
Die Kommission zielt insgesamt darauf 
ab, dass Mitgliedsstaaten im Rahmen 
ihrer Sozialsysteme Ressourcen eff ekti-
ver und gezielter einsetzen. Mehr Wert 
sollen die Mitgliedsstaaten dabei unter 
anderem auf gezielte Rehabilitations- 
und Gesundheitsdienstleistungen und 
die Nachhaltigkeit im Gesundheitswe-
sen legen. Die Verwaltung und Leis-
tungserbringung sollte laut Kommission 
vereinfacht und eff ektiver ausgestaltet 
werden. Mit Hilfe der off enen Methode 
der Koordinierung soll bis Ende 2013 ein 

System entwickelt werden, um gute und 
bewährte Verfahren zu analysieren und 
zu vergleichen.

Sozialinvestitionspaket vorgestellt

Die Europäische Kommission hat einen 
Richtlinienvorschlag veröff entlicht, der 
den barrierefreien Zugang zu Webseiten 
öff entlicher Stellen betriff t. Danach sol-

len EU-Bürger künftig einfache öff ent-
liche Dienstleistungen online in An-
spruch nehmen können. Der Vorschlag 
der Kommission sieht ab Ende 2015 ver-
bindliche EU-Standardvorgaben in Be-
zug auf die Barrierefreiheit von Inter-
netwebseiten vor. Diese verbindlichen 
Vorgaben für die Barrierefreiheit sollen 
auch für öff entliche Dienstleistungen, 
unter anderem Sozialdienstleistungen 
und gesundheitsbezogene Dienste gel-
ten. 

Bereits in der im November 2010 ver-
öffentlichten Europäischen Behin-
dertenstrategie hatte die Europäische 
Kommission angekündigt, legislative 
Maßnahmen zu ergreifen. Menschen 

mit Behinderungen sollen danach in 
allen Lebensbereichen gleichwertigen 
Zugang zu Angeboten einschließlich der 
Informations- und Kommunikations-
technologien haben. Hierzu hatte sie im 
vergangenen Jahr eine öff entliche Kon-
sultation durchgeführt. Der ursprüng-
lich für das Frühjahr 2013 angekündigte 
Richtlinienvorschlag für einen generel-
len Zugänglichkeitsakt wird nun voraus-
sichtlich im Sommer veröff entlicht. 

Der Bundesrat hat in einer Stellung-
nahme Anfang Februar den Vorschlag 
der Kommission begrüßt, jedoch auf 
die ambitionierte Umsetzungsfrist an-
gesichts technischer Umsetzungen und 
Angleichungen hingewiesen. 

Webseiten der Sozialversicherungen kün� ig europaweit barrierefrei
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Der gesetzliche Au� rag
Das Sozialgesetzbuch VII verpfl ichtet die 
Unternehmer zur Bestellung von Sicher-
heitsbeauftragten in Unternehmen mit re-
gelmäßig mehr als 20 Beschäftigten. Die 
Vorschrift dient der Erhöhung der Wirk-
samkeit von Arbeitsschutzmaßnahmen 
im Betrieb und in den Bildungseinrich-
tungen. Eine Einwirkung auf die Beschäf-
tigten hinsichtlich eines Gefahrenbe-
wusstseins und vorsichtigen Verhaltens 
erscheint am nachhaltigsten durch die 
Kollegen selbst möglich. Der Gesetzgeber 
setzt darauf, dass eine Steigerung von Ef-
fi zienz und Eff ektivität der betrieblichen 
Arbeitsschutzmaßnahmen durch Sicher-
heitsbeauftragte als Betriebsangehörige 
am besten erreicht wird. Die Bestellung 
von Sicherheitsbeauftragten ist eine ge-
setzliche Verpfl ichtung, die weder durch 
Satzungsbestimmungen noch durch eine 
Unfallverhütungsvorschrift ausgeschlos-
sen, aber konkretisiert werden kann. 

Neuregelung
Die bisherige Konkretisierung in der UVV 
wird durch die neue DGUV Vorschrift 1 
„Grundsätze der Prävention“ abgelöst. Die 
geplante Neuregelung bezieht sich insbe-
sondere auf die Festlegung der Anzahl der 
zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten. 
Sie wurde notwendig, um der veränder-
ten Situation nach den Fusionen der Be-
rufsgenossenschaften im gewerblichen 
Bereich Rechnung zu tragen. Darüber hin-
aus stand jeder Unfallversicherungsträger 
vor der komplexen Situation, die Zahl der 
Sicherheitsbeauftragten in Orientierung 
an Art, Größe und Gefährdungspotenzial 
des Unternehmens im gewerblichen und 
öff entlichen Bereich festzulegen. Die Neu-
regelung macht deshalb angesichts der 
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Unter-
nehmen sowie ihrer branchenbezogenen 
Besonderheiten ausschließlich übergrei-

fende Vorgaben, die dann von den einzel-
nen Unfallversicherungsträgern bedarfsge-
recht konkretisiert werden können. 

Rolle des Sicherheitsbeau� ragten
Bei der Festlegung der Anzahl von Sicher-
heitsbeauftragten ist zu berücksichtigen, 
dass die Unterstützung des Unterneh-
mens durch den Sicherheitsbeauftrag-
ten die gesamte Bandbreite des moder-
nen Arbeitsschutzes beinhaltet – von 
der Verhütung von Unfällen und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren bis hin 
zur menschengerechten Gestaltung der 
Arbeitsplätze und Arbeitsverfahren.

Auf der anderen Seite soll aus dem Sicher-
heitsbeauftragten keine Sicherheitsfach-
kraft werden, der bestimmte Zeitvorgaben 
zur Verfügung stehen, in der sie die Bera-
tungsaufgaben erledigen kann und dafür 
entlohnt wird. Der Sicherheitsbeauftragte 
arbeitet ehrenamtlich. 

Die Zahl der Sicherheitsbeauftragten ori-
entiert sich anders als bei den Sicher-
heitsfachkräften nach DGUV Vorschrift 
2 nicht an festgelegten Betreuungsaufga-
ben, sondern ausschließlich an der Zahl 
der Beschäftigten, den betrieblichen Ver-
hältnissen und insbesondere dem Gefähr-
dungspotenzial im Arbeitsbereich der Si-
cherheitsbeauftragten. 

Aufgaben der Sicherheitsbeau� ragten
Die Sicherheitsbeauftragten sollen den 
Unternehmer unterstützen und beraten. 
Diese Aufgabe ist jedoch nicht als selbst-
ständig verantwortliche Obliegenheit mit 
bestimmten Befugnissen zu verstehen. 
Die Hauptaufgabe besteht darin, auf sei-
ne Kollegen einzuwirken, sich sicherheits-
bewusst zu verhalten, die Vorschriften ge-
nau zu befolgen und die Schutzmittel zu 
benutzen. 

Der Sicherheitsbeauftragte hat keine 
Weisungs- oder Anordnungsbefugnis, 
sondern nur die Aufgabe, den Unterneh-
mer bei der Durchführung seiner Arbeits-
schutzmaßnahmen zu unterstützen. 

DGUV Vorschri�  1 
„Grundsätze der Prävention“ 
Die erforderliche Anzahl von Sicherheits-
beauftragten in Unternehmen ergibt sich 
nunmehr konkret aus § 20 DGUV Vor-
schrift 1, ohne auf eine verbindliche An-
lage wie bisher zu verweisen. Anstelle ei-
ner Aufl istung von Gewerbezweigen mit 
aufsteigender Anzahl der Beschäftigten 
und der zugehörigen Anzahl von Sicher-
heitsbeauftragten weist die Neuregelung 
nunmehr fünf verbindliche Kriterien auf, 
anhand derer der Unternehmer die Si-
cherheitsbeauftragten für seinen Betrieb 
konkret bestimmen kann. 

In der DGUV Regel 101 werden diese Krite-
rien erläutert. Jeder Unfallversicherungs-
träger hat darüber hinaus die Möglichkeit, 
den Unternehmen aufgrund der bisheri-
gen Erfahrungen Empfehlungen für be-
stimmte Gewerbezweige oder Betriebsar-
ten zur Verfügung zu stellen. Bedingung 
ist hier, dass für gleiche Betriebsarten 
gleiche Empfehlungen der verschiedenen 
Unfallversicherungsträger entwickelt wer-
den. Zurzeit befi nden sich diese Empfeh-
lungen in Erarbeitung. Die Neuregelung 
ist flexibler als die bisherige starre Lis-
tenregelung in Anlage 2 der Unfallverhü-
tungsvorschrift. Sie bietet den Unterneh-
men mehr Gestaltungsspielräume, die 
bedarfsgerecht im Rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben genutzt werden können. 

In Unternehmen mit regelmäßig mehr als 
20 Beschäftigten hat der Unternehmer un-
ter Berücksichtigung der im Unternehmen 
bestehenden Verhältnisse hinsichtlich der 

Durch die geplante neue DGUV Vorschri�  1 „Grundsätze der Prävention“ zeichnet sich eine 
Änderung bei der Bestimmung der Anzahl von Sicherheitsbeau� ragten im Betrieb und in den 
Bildungseinrichtungen ab. 

Neue Regelung

Die Bestellung von Sicherheitsbeau� ragten
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Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumge-
bung und der Arbeitsorganisation Sicher-
heitsbeauftragte in erforderlicher Anzahl 
zu bestellen. 

Die bestehenden Verhältnisse bilden den 
Rahmen für eine Prüfung des Unterneh-
mers hinsichtlich der erforderlichen Zahl 
von Sicherheitsbeauftragten. Der Begriff  
„bestehende Verhältnisse“ ist nunmehr 
in der Unfallverhütungsvorschrift kon-
kretisiert durch die Aspekte Arbeitsbe-
dingungen (schwere körperliche Arbeit, 
Tragen von PSA, hohe psychische Belas-
tungen), Arbeitsumgebung (Lärm, Gefahr-
stoffe, Kinder) und Arbeitsorganisation 
(Schichtarbeit, Außendienst, Fließband-
arbeit). Alle Aspekte der bestehenden Ver-
hältnisse fl ießen auch in die Beurteilung 
der Gefährdungen und Belastungen der 
Beschäftigten ein (Gefährdungsbeurtei-
lung). Nachfolgende Kriterien, die einer 
Festlegung der Anzahl von Sicherheitsbe-
auftragten zugrunde gelegt werden müs-
sen, sind verbindlich. 

Kriterien der Bestellung
Das erste verbindliche Kriterium der Un-
fallverhütungsvorschrift für die Bestim-
mung der Anzahl der Sicherheitsbeauftrag-
ten ist die: Im Unternehmen bestehende 
Unfall- und Gesundheitsgefahr.

Dieses Kriterium zielt auf die Gefähr-
dungsbeurteilung ab, die der Unterneh-
mer nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (Arb-
SchG) zu erarbeiten hat. Der Unternehmer 
soll damit Kenntnis über die Gefahren für 
Leben und Gesundheit erlangen. Ent-
sprechend des Gefahrenpotenzials (Un-

fall- und Gesundheitsgefahren) hat er die 
Zahl der Sicherheitsbeauftragten in ihren 
Arbeitsbereichen zu bestimmen. Der Si-
cherheitsbeauftragte soll Kenntnis über 
die Gefährdungsbeurteilung seines Zu-
ständigkeitsbereiches erhalten. 

Das zweite Kriterium lautet: Die räumli-
che Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu 
den Beschäftigten. 

Sie ist gegeben, wenn der Sicherheitsbe-
auftragte im gleichen Arbeitsbereich wie 
die Kollegen tätig ist, zum Beispiel im 
Lager, im Büro oder in der Schule. Tätig-
keiten von Beschäftigten in unterschied-
lichen Gebäuden sollten dahingehend 
geprüft werden, ob mit der vorhandenen 
Anzahl aller Sicherheitsbeauftragten der 
gesetzlichen Verpfl ichtung nachgekom-
men werden kann, das heißt, ob die Si-
cherheitsbeauftragten auch in diesen un-
terschiedlichen Gebäuden tätig sind. 

Das dritte Kriterium betriff t: Die zeitliche 
Nähe der zuständigen Sicherheitsbeauf-
tragten zu den Beschäftigten. 

Dieses Kriterium stellt darauf ab, dass die 
für den jeweiligen Arbeitsbereich zustän-
digen Sicherheitsbeauftragten auch zur 
gleichen Arbeitszeit wie die anderen Be-
schäftigten tätig sind. Liegt zum Beispiel 
Schichtarbeit vor, dann ist es angemes-
sen, dass der Unternehmer einen Sicher-
heitsbeauftragten pro Schicht bestellt. 

Das vierte Kriterium fordert zu prüfen: Die 
fachliche Nähe der zuständigen Sicher-
heitsbeauftragten zu den Beschäftigten. 
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Die Berücksichtigung dieses Kriteriums 
soll sicherstellen, dass nur Sicherheits-
beauftragte bestellt werden, die im Ar-
beitsbereich dauerhaft gleiche oder ver-
gleichbare Tätigkeiten wie die anderen 
Beschäftigten ausüben und die die Kol-
leginnen oder Kollegen kennen und ihre 
Qualifi kation, Kenntnisse und Erfahrun-
gen einschätzen können. 

Das letzte Kriterium folgt der Vorgabe des 
Gesetzgebers und betrifft: Die Zahl der 
Beschäftigten. 

Die notwendige Zahl von Sicherheits-
beauftragten orientiert sich an der Aus-
dehnung des Arbeitsbereiches (und der 
Vielzahl von Beschäftigten), in dem der 
Sicherheitsbeauftragte noch alle Kolle-
ginnen und Kollegen persönlich kennen 
sollte. 

Alle Kriterien müssen gleichrangig erfüllt 
sein. Der Unternehmer legt auf der Grund-
lage der genannten Kriterien die Anzahl 
der Sicherheitsbeauftragten betriebsbe-
zogen fest. Empfehlungen für eine Staff e-
lung der Anzahl erfolgt auf der Grundlage 
bisheriger Erfahrungen durch den zustän-
digen Unfallversicherungsträger. 

Die Mitgliederversammlung der DGUV hat 
der Neuregelung bereits zugestimmt. Zur-
zeit befi ndet sich die UVV im staatlichen 
Genehmigungsverfahren. ●

Sicherheitsbeau� ragte unterstützen den Unternehmer und arbeiten ehrenamtlich.
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m 3. und 4. April 2012 fand eine
Fachveranstaltung zum Thema
„Sicherheitsbeauftragte“ in der 

DGUV-Akademie Dresden statt. 120 Teil-
nehmer aus den unterschiedlichsten 
Branchen der deutschen Wirtschaft be-
fassten sich mit den Chancen und Mög-
lichkeiten der Sicherheitsbeauftragten, 
positive Akzente in den Betrieben zu set-
zen.

Die betriebliche Wirklichkeit zeigt, dass 
keine allgemeingültigen Lösungen für den 
eff ektiven Einsatz der Sicherheitsbeauf-
tragten über alle Branchen und Betriebs-
strukturen vorhanden sind. Grund hierfür 
ist, dass es nicht „den“ Sicherheitsbe-
auftragten gibt. Gemeinsam haben die 
circa 610.000 Sicherheitsbeauftragten in 
Deutschland aber ihre Präsenz vor Ort, die 

unmittelbare Einbindung in ihre Arbeits-
bereiche und Arbeitsabläufe sowie meist 
die fachliche Nähe zu den Kollegen. Dabei 
zeigt sich, dass eine erfolgreiche Präven-
tionsarbeit der Sicherheitsbeauftragten 
nicht zuerst von deren Anzahl, sondern 
vielmehr von der Auswahl, Bestellung, 
Schulung, Fort- beziehungsweise Weiter-
bildung und der geeigneten Einbindung 
in die betriebliche Organisation abhängt.

Welchen Aufwand bedeutet es aber für ein 
Unternehmen, Sicherheitsbeauftragte zu 
bestellen? Wie kann der Aufwand sinnvoll 
minimiert werden? Welche Vorteile und 
welchen Gewinn können die Sicherheits-
beauftragten den Unternehmen bringen? 
Überwiegen die Vorteile den notwendigen 
Aufwand? Diese Fragen werden in den Be-
trieben zunehmend diskutiert.

Wirksamer Transfer im Arbeitsschutz
Positive Antworten im Sinne von „Sicher-
heitsbeauftragte – ein Gewinn fürs Un-
ternehmen!“ sind nur zu erzielen, wenn 
durch die räumliche, zeitliche und fachli-
che Nähe der Sicherheitsbeauftragten zu 
den Beschäftigten ein Arbeitsschutztrans-
fer in Gang gesetzt werden kann.

Dieser Arbeitsschutztransfer muss in zwei 
Richtungen wirken:

• von den Beschäftigten über die Sicher-
heitsbeauftragten zu den Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, Betriebsärzten 
und Führungskräften, damit Orts-
kenntnis, vorhandene Arbeitsschutz-
mängel und Mitarbeitereinschät-
zungen als wichtige Grundlage für 
Entscheidungen zur Verfügung stehen.

A

Sicherheitsbeau� ragte

Ein Gewinn fürs 
Unternehmen
Das Bild des Sicherheitsbeau� ragten 
ist durch den Kollegen unter Kollegen 
geprägt, der vor Ort auf sicheres Handeln 
hinwirkt und hil� , Unfälle zu vermeiden. 
Wann wirkt er aber besonders gut und 
was macht ihn zum Erfolgsmodell und 
damit zum Gewinn fürs Unternehmen?
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• von den Fachkräften für Arbeits-
sicherheit, Betriebsärzten und Füh-
rungskräften über die Sicherheitsbe-
auftragten zu den Beschäftigten, um 
Arbeitsschutzziele, Maßnahmen sowie 
Arbeitsschutzwissen zu vermitteln.

Gelingt dieser Transfer in den Unterneh-
men, so wird der Sicherheitsbeauftragte 
als Erfolgsmodell für einen störungsfrei-
eren Betrieb und letztendlich auch für ei-
ne Minimierung der Unfallzahlen sorgen. 

Risiken beim Einsatz der 
Sicherheitsbeau� ragten
Während der Tagung wurde mit den an-
wesenden Führungskräften, Betriebsrä-
ten, Fachkräften für Arbeitssicherheit, 
externen Dienstleistern und Sicherheits-
beauftragten intensiv diskutiert, wie die 
Sicherheitsbeauftragten im Ergebnis ihrer 
Tätigkeit zu einem erkennbaren Gewinn 
fürs Unternehmen werden können. Dabei 
wurden auch die Risiken bewertet, die ein 
ungeeigneter Einsatz von Sicherheitsbe-
auftragten mit sich bringen kann. Diese 
bestehen hauptsächlich durch: 

• die falsche Auswahl der Sicherheits-
beauftragten (zum Beispiel wenig 
motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiter 
mit zu vielen Sonderaufgaben, risiko-
bereite Mitarbeiter, unerfahrene 
Mitarbeiter, Mitarbeiter mit geringer 
Anerkennung bei den Kollegen),

• eine fehlende Aus- und Fortbildung 
der Sicherheitsbeauftragten und

• eine unzureichende Einbindung 
der Sicherheitsbeauftragten in die 
Arbeitsschutzorganisation im Betrieb.

Den Unternehmern entstehen hierdurch 
nicht nur unnötige Kosten durch den 
Schulungsaufwand, letztendlich leidet 
darunter auch die Akzeptanz aller erfolg-
reichen Sicherheitsbeauftragten.

Während der Tagung beleuchteten einzel-
ne Vorträge die Möglichkeiten der Sicher-
heitsbeauftragten bei unterschiedlichsten 
Betriebsstrukturen und anhand von Bei-
spielen „Guter Praxis“ aus erfolgreichen 
Unternehmen. Darüber hinaus kamen die 
Themen „Personalauswahl“ und „Arbeits-
schutzausschuss“ zur Sprache und wur-
den am zweiten Tag in Workshops vertieft.

Sicherheitsbeau� ragte in Betrieben 
der alternativen Betreuung
In Betrieben mit alternativer Betreu-
ung (ehemals Unternehmermodell) sind 
Sicherheitsbeauftragte neben dem Unter-
nehmer meist die einzigen „Arbeitsschüt-
zer“ mit einem gewissen Fachwissen. 
Für eine erfolgreiche Tätigkeit kommt 
der geeigneten Qualifizierung von Si-
cherheitsbeauftragten in derartigen Be-
trieben daher eine besonders hohe Be-
deutung zu. 

Zusammenarbeit zwischen Sicher-
heitsbeau� ragten und externen 
Fachkrä� en für Arbeitssicherheit
In kleinen und mittleren Betrieben sind 
im Normalfall weder die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit noch die Betriebsärz-
te ständig anwesend. Ein Beispiel guter 
Praxis ist hier die Etablierung des Sicher-
heitsbeauftragten als aktive Kontaktper-
son zwischen den Beschäftigten und den 
externen Beratern. Mit diesem Modell 
können Sicherheitsbeauftragte die Füh-
rungskräfte besonders wirksam unter-
stützen.

Sicherheitsbeau� ragte und 
Arbeitsschutzausschuss
Der Arbeitsschutzausschuss ist das ent-
scheidende Gremium für eine erfolgrei-
che Tätigkeit und Zusammenarbeit der 
betrieblichen Arbeitsschutzakteure. Die 
Sicherheitsbeauftragten müssen die Mög-
lichkeit erhalten, alle relevanten Arbeits-
schutzthemen aus ihren Arbeitsbereichen 
dort zu besprechen. Auf der anderen Sei-
te müssen relevante Informationen aus 
dem Arbeitsschutzausschuss alle Sicher-
heitsbeauftragten erreichen. In großen 
Unternehmen kann nicht jeder Sicher-
heitsbeauftragte direkt in den Ausschuss-
sitzungen anwesend sein, hier muss für 
einen indirekten Informationsfluss ge-
sorgt werden. 

Modelle zur Personalauswahl
Motivierte und geeignete Kandidaten für 
das Amt des Sicherheitsbeauftragten zu 
fi nden, ist Grundvoraussetzung für deren 
erfolgreiche Tätigkeit. Beispiele guter Pra-
xis für die Personalauswahl sind die Be-
stellung zukünftiger Führungskräfte oder 
an der Betriebsratstätigkeit interessierte 
Beschäftigte. 

Schlüsselrolle 
Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung spielt auch 
bei der Wirksamkeit von Sicherheits-
beauftragten eine entscheidende Rolle. 
Durch das Einbinden der Sicherheitsbe-
auftragten in die Erstellung und Aktuali-
sierung der Gefährdungsbeurteilung wird 
die erfolgreiche Unterstützung des Sicher-
heitsbeauftragten in allen Arbeitsschutz-
fragen vor Ort erst möglich. 

Die Ergebnisse der Tagung wurden in die 
Gremien der DGUV eingebracht, um über 
die einzelnen Unfallversicherungsträger 
einen möglichst umfangreichen Praxis-
transfer zu erreichen. Die Teilnehmer be-
werteten die Fachtagung durchweg sehr 
positiv, wodurch davon auszugehen ist, 
dass sie als Multiplikatoren wirken und 
den angestrebten Praxistransfer damit 
verstärken. ●
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Gerhard Kuntzemann
Leiter Sachgebiet Sicherheitsbeauf-
tragte im Fachbereich Organisation 
des Arbeitsschutzes der DGUV 
E-Mail: gerhard.kuntzemann@ 
bghm.de 

„Geeignete Kandidaten für 
das Amt des Sicherheits-
beauftragten zu finden, ist 
Grund voraussetzung für 
deren erfolgreiche Tätigkeit.“
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Unverzichtbare Partner

Rolle und Funktion der Sicherheitsbeau� ragten
im ö� entlichen Dienst

Auch im ö� entlichen Dienst sind Sicherheitsbeau� ragte unver-
zichtbare Partner für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 

icherheitsbeauftragte sind die Kol-
legen, die den unternehmerischen 
Gestaltungswillen des Arbeitge-

bers einerseits und die Hinweise der Ar-
beitsschutzexperten andererseits an der 
Basis verankern können. Die aktive Ein-
bindung der Sicherheitsbeauftragten be-
deutet für die Betriebe und Einrichtungen 
im öff entlichen Dienst einen messbaren 
Gewinn im Hinblick auf Produktivität und 
Qualität der Arbeit sowie Gesundheit und 
Wohlbefi nden.

Rechtliche Stellung 
Der Arbeitgeber trägt die Verantwortung 
für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten. Arbeitgeber im 
öffentlichen Dienst sind beispielsweise 
die Kommunen, die Länder oder der Bund. 
Vertretungsberechtigt für den Arbeitgeber 
sind die Leiter an der Spitze von Behörden, 
Dienststellen, Körperschaften oder Institu-
tionen. Diese müssen so organisiert sein, 

dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
im erforderlichen Maße etabliert ist. 

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit erfüllen dabei die gesetzlichen 
Pflichten zur fachlichen Beratung des 
Arbeitgebers. Die Bestellung von Sicher-
heitsbeauftragten als ehrenamtliche Tä-
tige dient der Unterstützung des Arbeit-
gebers. Weiterhin sollen sie gegenüber 
ihren Kollegen ein vorbildliches Verhalten 
im Arbeitsschutz demonstrieren. Sicher-
heitsbeauftragte sollen deshalb auch kei-
ne Führungsfunktion haben. Sie tragen 
keine Verantwortung für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Betrieb. Vorgesetz-
te wie Leiter von Bauhöfen, Ärztliche Di-
rektoren oder Schulleiter sollten nicht zu 
Sicherheitsbeauftragten bestellt werden. 
Dieser Personenkreis trägt ohnehin aus der 
Funktion heraus Verantwortung für die Ar-
beitssicherheit. Das Ehrenamt, das frei von 
Zwängen ausgeübt werden soll, führt in 
solchen Fällen unweigerlich zu Konfl ikten.

S
•  Vorgesetzte direkt auf De� zite 

ansprechen,
•  Kollegen auf sicherheits- und 

gesundheitsbewusstes Verhalten 
hinweisen,

•  bei sicherheits- und gesundheits-
widrigem Verhalten eingreifen, 

•  nicht benachteiligt werden bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit,

•  an Unfalluntersuchungen, Betriebs-
begehungen und Sitzungen des Ar-
beitsschutzausschusses teilnehmen,

•  die Fachkra�  für Arbeitssicherheit, 
den Betriebsarzt oder den Personal-
rat kontaktieren,

•  Verbesserungsvorschläge zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
unterbreiten,

•  Informationen verlangen, die für 
sie von Bedeutung sind,

•  Einsicht in Unfallanzeigen und 
Unfallstatistiken nehmen,

•  die notwendige Zeit zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe aufwenden,

•  während der Arbeitszeit sich 
aus- und fortbilden lassen,

•  ihr Amt jederzeit niederlegen oder 
die Vertrauensfrage stellen.

Rolle und Rechte des Sicherheitsbeau� ragten
Gibt es zwischen den Führungskrä� en und dem Sicherheitsbeau� ragten unter-
schiedliche Au� assungen und führen diese möglicherweise zu Meinungsunter-
schieden, so ist es von Vorteil, dass die Rolle und die Rechte des Sicherheits-
beau� ragten bekannt sind. Sie dürfen

Fo
to

: F
ra

nk
 S

ch
up

pe
liu

s

14 · DGUV Forum 4/13

Titelthema



Aufgaben
Sicherheitsbeauftragte unterstützen die 
Führungskräfte zum Beispiel in Kranken-
häusern, Hochschulen, Verwaltungen, 
Kommunen und anderen Einrichtungen 
des öff entlichen Dienstes bei der Durch-
führung von Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren. Sie haben die Chance, Mängel als Ers-
te zu erkennen und auf deren Beseitigung 
hinzuwirken. Somit können sie sehr zur 
Sicherheit und zum Gesundheitsschutz 
beitragen. 

Wirtscha� licher Nutzen
Ein Hauptargument für die Notwendig-
keit ihrer Tätigkeit ist der wirtschaftli-
che Vorteil den Arbeitssicherheit und be-
trieblicher Gesundheitsschutz mit sich 
bringen. Unterlässt beispielsweise ein 
Bürgermeister Maßnahmen zur Sicherheit 
der Beschäftigten, zu denen er verpfl ich-
tet ist, stehen den rechtlichen Konsequen-
zen auch wirtschaftliche Nachteile gegen-
über, wenn es zu einem Unfall oder einer 
Erkrankung kommt. Letztendlich trägt da-
mit die Gemeinde auch die Kosten nicht 
geplanter Ereignisse und steigender Bei-
träge des Unfallversicherungsträgers. Be-

triebswirtschaftlich sinnvoll ist es daher, 
Gefahren frühzeitig zu beseitigen, sicher-
heitsgerecht zu arbeiten und die Beschäf-
tigten in ihrer Arbeitsfähigkeit zu fördern, 
damit sie nicht unfall- oder gesundheits-
bedingt ausfallen.

Neue Herausforderungen
Arbeitssicherheit war über viele Jahrzehn-
te direkt vom Stand der Sicherheitstech-
nik bestimmt. Heute werden Arbeitsunfäl-
le, Berufskrankheiten und berufsbedingte 
Erkrankungen im öff entlichen Dienst nur 
noch in wenigen Fällen durch eine unge-
nügende Sicherheitstechnik verursacht. 

Es sind vielmehr andere Faktoren, die 
dazu führen, dass die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst krankheitsbedingt 
ausfallen. Durch die Änderung der Ver-
hältnisse zum Beispiel in der Flexibili-
sierung der Arbeitsprozesse, der Arbeits-
organisation, den Arbeitszeiten, den 
Interaktionen mit verschiedenen Medien,
den allgemeinen Veränderungen im öf-
fentlichen Dienst, von der Behörde zum 
Dienstleistungsunternehmen, dem Fach-
kräftemangel, dem Einsatz von unter-
schiedlichen Medien und computerge-
stützten Arbeitsplätzen ergeben sich auch 
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neue Belastungen und Beanspruchungen 
für die Beschäftigten. 

Sie sind heute im Vergleich zu früher im-
mer mehr einem zeitlichen Druck ausge-
setzt. Sie sind interaktiv tätig, müssen 
sich ständig mit neuen Medien beschäfti-
gen und häufi g nicht wiederbesetzte Stel-
len kompensieren. Das verursacht Stress 
und kann unter Umständen zu psychi-
schen Erkrankungen führen.

All dies sind neue Herausforderungen für 
die Beschäftigten und demzufolge auch 
für die Sicherheitsbeauftragten. Hier ha-
ben sie durch ihre Rolle ein weites Be-
tätigungsfeld. Eine neue Aufgabe kön-
nen die Sicherheitsbeauftragten auch in 
der betrieblichen Gesundheitsförderung 
finden. Hier können sie ihre Kollegen
motivieren, sich gesundheitsbewusst zu 
verhalten und Angebote des Betriebes 
wahrzunehmen. Der Schwerpunkt der Tä-
tigkeit liegt natürlich weiterhin in der Vor-
bildfunktion und dem sicherheitsbewuss-
ten Verhalten gegenüber Kollegen sowie 
in der Unterstützung der Führungskräfte. 
Es geht aber auch darum, die Einstellung 
der Vorgesetzten und Kollegen zu den Ver-
änderungen im Arbeitsprozess zu beglei-
ten. Es ist wichtig, den Veränderungspro-
zess zu beobachten, aktiv mitzugestalten 
und den Kollegen unterstützend zur Seite 
zu stehen. ●

•  regelmäßige Betriebsbegehungen 
durchführen und dabei auf Unfall- 
und Gesundheitsgefahren achten;

•  sich vom Vorhandensein vorgeschrie-
bener Schutzeinrichtungen und der 
persönlichen Schutzausrüstungen 
sowie deren Funktion überzeugen;

•  konsequent darauf achten, dass 
die Kollegen Schutzeinrichtungen 
benutzen und persönliche Schutz-
ausrüstungen auch tragen;

•  Information des Unternehmers bzw. 
der Vorgesetzten über bestehende 
Gefahren und Sicherheitsmängel;

•  Hinwirken auf die Beseitigung 
erkannter Mängel;

•  für neue Mitarbeiter sorgen und 
auf deren Unterweisung achten;

•  sich an Unfalluntersuchungen 
beteiligen;

•  im Rahmen der Möglichkeiten die 
Ursachen von Unfällen ermitteln; 
und auf Verbesserungen hinwirken

•  mit Fachkra�  für Arbeitssicherheit, 
Betriebsarzt sowie Personalrat 
zusammenarbeiten;

•  Teilnahme an den Sitzungen des 
Arbeitsschutzausschusses;

•  Gespräche mit den Kollegen über 
Sicherheit, Gesundheitsschutz 
und die Belastungen bei der Arbeit 
führen.

Die Aufgaben der Sicherheitsbeau� ragten
Neben der geschilderten allgemeinen Funktion zur Unterstützung der Führungskrä� e
haben die Sicherheitsbeau� ragten insbesondere folgende Aufgaben:
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icherheitsbeauftragter kann jeder 
Mitarbeiter im Betrieb werden. Eine
fachliche Voraussetzung gibt es 

nicht. Allerdings sollte sich der Kandidat 
beziehungsweise die Kandidatin durch 
Verantwortungsbewusstsein und eine 
vorbildliche Verhaltens- und Arbeitsweise
auszeichnen. 

Darüber hinaus sind Vertrauen und An-
erkennung der Kollegen sowie Kommu-
nikationsfähigkeiten gute Voraussetzun-
gen für den Sicherheitsbeauftragten. Die 
hier angedeuteten sozialen und kommu-
nikativen Kompetenzen sowie Arbeits-
schutzwissen können Sicherheitsbeauf-
tragte in den Qualifi zierungsseminaren 
der Unfallversicherungsträger erwer-
ben. Bei der BG Nahrungsmittel und 
Gastgewerbe (BGN) besuchen Sicher-
heitsbeauftragte einen einwöchigen Ein-
führungskurs und ein dreitägiges Fort-
bildungsseminar. 

Weiterhin werden Fortbildungsseminare 
für Sicherheitsbeauftragte zu speziellen 
Themen wie zum Beispiel Gefahrstoffe, 
Haustechnik, Lagern und Transport an-
geboten. Idealerweise ist der Sicherheits-
beauftragte ein Kollege unter Kollegen. 
Wenn es nicht anders geht, zum Beispiel 
in einem Gastronomiebetrieb mit hoher 
Mitarbeiterfl uktuation, kann es auch ein-
mal eine Führungskraft sein. Beides hat 
Vor- und Nachteile. Der Sicherheitsbeauf-
tragte hat kein Weisungsrecht. Er kann 
für sein Wirken als Sicherheitsbeauftrag-
ter also nicht zivil- oder strafrechtlich zur 
Verantwortung gezogen werden. 

Anders, wenn der Sicherheitsbeauftragte 
auch Führungskraft ist. Der Vorgesetzte ist 
natürlich verantwortlich für sein Tun oder 
Nichtstun (Unterlassen) und kann dafür 
zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür 
hat er den Vorteil, dass er Dinge direkt 
durch Anweisungen ändern kann.

Die Stellung im Betrieb
Die Arbeit als Sicherheitsbeauftragter ist 
eine ehrenamtliche Tätigkeit während sei-
ner Arbeitszeit. Ein Sicherheitsbeauftrag-
ter kann nicht zugleich Sicherheitsfach-
kraft (Sifa) sein. Sicherheitsbeauftragter 
kann nur ein Mitarbeiter aus der eigenen 
Betriebsstätte werden. Sifa kann auch ein 
Externer sein. Der Sicherheitsbeauftragte 
untersteht als Mitarbeiter direkt seinem 
Vorgesetzten, die Sicherheitsfachkraft 
dagegen direkt der Betriebsleitung. Der 
Sicherheitsbeauftragte sollte schriftlich 
bestellt werden.

Es ist wichtig, dass die Kollegen und der 
Vorgesetzte wissen, wer in ihrem Bereich 
Sicherheitsbeauftragter ist und wofür er 
zuständig ist. Das kann am besten münd-
lich mitgeteilt werden, zum Beispiel im 
Gespräch oder bei einer Versammlung. 
Zusätzlich sollte ein Aushang am Schwar-
zen Brett den Sicherheitsbeauftragten mit 

Er gehört zum Kollegenkreis und ist mittendrin im Arbeitsgeschehen: der Sicherheitsbeau� ragte. 
Ein Ehrenamt, bei dem Engagement und Geschick im Umgang mit den Kollegen gefragt sind. 

Einer von uns

Arbeitsschutzhelfer an der Basis
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Namen, eventuell Foto und seinen Auf-
gaben vorstellen. Auch die Werkszeitung 
und das Intranet können zum Bekannt-
machen des Sicherheitsbeauftragten ge-
nutzt werden. 

Wenn die Kollegen genau wissen, wofür 
ein Sicherheitsbeauftragter im Betrieb 
da ist, kommen sie leichter mit Anliegen, 
Hinweisen oder Problemen auf ihn zu.

Die Aufgaben 
Der Sicherheitsbeauftragte ist ein reiner 
Berater. Er hilft seinem Vorgesetzten, das 
zu sehen, was dieser eigentlich selbst se-
hen müsste, es aber nicht immer sehen 
kann, weil er nicht ständig vor Ort ist. Der 
Sicherheitsbeauftragte nimmt dem Vorge-
setzten nicht dessen Aufgaben ab, son-
dern unterstützt ihn in allen Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes. 
Er macht auf Gefährdungen wie Stolper-
stellen, technische Defekte aufmerksam 
und auf gefahrbringende Bedingungen 
wie Unwissenheit der Kollegen, falsche 
Verhaltens- oder Arbeitsweisen, zum Bei-
spiel wenn ein Mitarbeiter nicht die vorge-
schriebene Schutzbrille trägt. Daher sind 
sie als an der Basis eines Unternehmens 
tätige Multiplikatoren unverzichtbar. 

Stellt der Sicherheitsbeauftragte Mängel 
fest, meldet er sie umgehend seinem Vor-
gesetzten, der die Mängel beseitigen las-
sen muss. Als Fachmann vor Ort soll der 
Sicherheitsbeauftragte nicht nur „me-
ckern“, sondern auch konstruktive Vor-
schläge machen. Beides macht er am bes-
ten schriftlich. 

Die BGN stellt ihm dazu einen Meldeblock 
mit Durchschlag zur Verfügung. Nicht je-
der Mangel kann immer sofort beseitigt 
werden. Das heißt aber nicht, dass man 
ihn aus den Augen verliert. Der Melde-
block gibt dem Sicherheitsbeauftragten 
die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit 
anhand seiner Meldungen zu überprü-

fen, was aus der angesprochenen Sache 
geworden ist. Notfalls muss er erneut auf 
das noch existierende Problem hinweisen. 
Wenn nötig, trägt der Sicherheitsbeauf-
tragte Probleme auch im Arbeitsschutz-
ausschuss vor. 

Als einer von ihnen kann der Sicherheits-
beauftragte mit den Kollegen manchmal 
auch lockerer reden als ein Vorgesetzter. 
Die Kollegen von einer richtigen und si-
cheren Arbeits- und Verhaltensweise zu 
überzeugen, ist sicherlich die schwierigste 
Aufgabe des Sicherheitsbeauftragten. Hier 
sind manchmal viel Geduld und Spürsinn 
gefragt.

Sollte es in seinem Bereich zu einem Un-
fall oder einer Berufskrankheit (BK) kom-
men, nimmt der Sicherheitsbeauftragte an 
der Unfall- beziehungsweise BK-Untersu-
chung teil. Nicht vergessen werden sollte 
das Mitwirken des Sicherheitsbeauftrag-
ten an der Gefährdungsbeurteilung.

Theorie versus Praxis
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurde 
versucht, den Erfolg der Ausbildung im 
Bereich der BGN zu evaluieren, bezie-
hungsweise Optimierungshinweise für 
die Ausbildung und das Wirken der Si-
cherheitsbeauftragten in der Praxis zu 
erhalten. Als zentrales Ergebnis war fest-
zustellen, dass die befragten Sicherheits-
beauftragten die Ziele der Ausbildung 
nach eigenem Bekunden erreicht haben. 
Auch konnten durch die Befragung po-
sitive Auswirkungen bei der Einstellung 
und dem Verhalten der Sicherheitsbeauf-
tragten nachgewiesen werden, allerdings 
nicht bei den Personen im direkten Um-
feld im Unternehmen, also Vorgesetzten 
und Kollegen. 

Es gab deutliche Hinweise darauf, dass 
das Wirken der ausgebildeten Sicherheits-
beauftragten vor allem durch ungünstige 
Rahmenbedingungen geschmälert wird. 
Die Klagen der Sicherheitsbeauftragten 
über geringe Unterstützung von den Vor-
gesetzten, über die Uneinsichtigkeit der 
Kolleginnen und Kollegen etc. zeigten ein-
mal mehr, dass die Unternehmenskultur 
den Erfolg des Wirkens von Sicherheitsbe-
auftragten – und damit auch die Motiva-
tion für die Person zur Ausfüllung dieser 
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Rolle – entscheidend beeinfl usst. Ein Si-
cherheitsbeauftragter kann und wird nur 
tätig, wenn die betrieblichen Rahmenbe-
dingungen dies zulassen.

Allerdings kann man feststellen, dass vie-
le Unternehmen im Nahrungsmittelbe-
reich entsprechend gute Rahmenbedin-
gungen bieten. Es wurde erkannt, welch 
positiven Beitrag die Sicherheitsbeauf-
tragten für den Arbeitsschutz am Arbeits-
platz leisten können. Daher sind gerade 
im gewerblichen Bereich heute viel mehr 
Sicherheitsbeauftragte zu fi nden als vor-
geschrieben. ●

„Die Unternehmenskultur 
beeinflusst den Erfolg des 
Wirkens von Sicherheits-
beauftragten entscheidend.“
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rbeitsschutz erscheint häufi g als 
Angelegenheit, die vorrangig von 
Institutionen und Fachleuten ge-

tragen wird. Um aber wirklich erfolgreich 
zu sein, müssen Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit bei den Beschäftigten 
selbst ankommen. Deren Probleme und 
Sichtweisen der Beschäftigten als „Ex-
perten“ ihrer eigenen Arbeitsbedingun-
gen müssen bei allen Präventionsaktivi-
täten berücksichtigt werden. Kein Experte 
und keine Institution des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes kann im alltäglichen 
Kontext der Arbeit auch nur halbwegs 
umfassend präsent sein. Es braucht eine 
konkrete Person vor Ort, eben Vertrauens-

leute für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit: die Sicherheitsbeauftragten, 
die die für den Arbeitsschutz im Betrieb 
Verantwortlichen unterstützen und die 
Sicherheits- und Gesundheitsbelange der 
Beschäftigten aufnehmen.

Ansehen und Vertrauen
Diese Aufgabe kann nur dann Erfolg ha-
ben, wenn der oder die Sicherheitsbeauf-
tragte im Betrieb Ansehen und Vertrauen 
genießt, und zwar gleichermaßen bei den 
Vorgesetzten wie auch bei den Beschäftig-
ten. Diese Rolle ist sehr anspruchsvoll. Sie 
erfordert Engagement, ein Überzeugt-Sein 
von der Sache des Arbeitsschutzes sowie 

ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen 
und Kommunikationsfähigkeit. Sie kann 
zudem nur funktionieren, wenn die Si-
cherheitsbeauftragten selber Arbeitssi-
cherheit und Gesundheitsschutz ernst 
nehmen und „Vorbild“ sind.

Den Sicherheitsbeauftragten kommt auch 
eine wichtige Rolle im Rahmen der (for-
malen) betrieblichen Arbeitsschutzor-
ganisation zu. Sie kennen die Situation 
aus eigener Anschauung und Erfahrung, 
verstehen, aus welchen Gründen Vor-
schriften nicht akzeptiert werden, kön-
nen entscheidende Hinweise geben, wie 
die Akzeptanz von Maßnahmen erzielt 

Die Bedeutung der Sicherheitsbeau� ragten wird auch auf der Düsseldorfer 
A+A deutlich: Seit 2009 gibt es dort regelmäßig den „Tag der Sicherheits-
beau� ragten“. Auch 2013 wird ein umfangreiches Programm angeboten.

Tag der Sicherheitsbeau� ragten bei der A+A 2013

Anerkennung geben und 
Rollenbild stärken!

A

Fachliches unterhaltsam präsentieren: 
Dr. Petra Klapps auf der A+A 2011
▾

Das Impro-Theater Emscherblut: „Geben Sie uns 
Ihr Wort – wir machen Ihnen eine Szene!“

▸
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werden kann. Die betriebliche Arbeits-
schutzorganisation und der Arbeitsschut-
zausschuss sollten sich möglichst syste-
matisch auf diese Kompetenz stützen.

In der betrieblichen Praxis füllen Sicher-
heitsbeauftragte ihre Rolle sehr unter-
schiedlich aus. Allen gemeinsam ist aber 
ihre ständige Präsenz vor Ort, ihre kollegi-
ale Einbindung in die Arbeitsabläufe und 
-organisation und ihr Grundlagenwissen 
zum Thema Arbeits- und Gesundheits-
schutz. 

Dies sind hervorragende Voraussetzun-
gen, die Mitarbeiterbeteiligung auch für 

die Themen Gesundheitsschutz und be-
triebliche Gesundheitsförderung in den 
Betrieben erheblich zu verbessern. Als 
Vertrauensleute stehen sie im direkten 
Austausch mit den Mitarbeitern über ge-
sundheitliche Belastung am Arbeitsplatz, 
zum Beispiel in Gesundheitszirkeln, und 
können so zu Multiplikatoren für gefun-
dene Problemlösungen werden. 

Fachliches unterhaltsam 
präsentieren
Ohne Zweifel muss jedoch die Bedeutung 
der Sicherheitsbeauftragten in vielen Be-
reichen stärker anerkannt und ihre Rol-
le im Arbeitsschutz umfassend gestärkt 
werden. Auf der A+A in Düsseldorf, der 
zentralen Gemeinschaftsveranstaltung 
des deutschen Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes, fi ndet deshalb zusammen 
mit verschiedenen Unfallversicherungs-
trägern der „Tag der Sicherheitsbeauf-
tragten“ statt. Damit wird diese Gruppe 
besonders herausgehoben und ihnen Un-
terstützung für die Tätigkeit geboten, vor 
allem zum Thema Kommunikation von 
Sicherheit und Gesundheit im Betrieb als 
Schlüssel zum Erfolg.

„Fachliches unterhaltsam präsentieren“ 
ist das Konzept für den Tag der Sicher-
heitsbeauftragten, der bei der A+A 2013 
zum dritten Mal ausgerichtet wird. Im Jahr 
2011 sorgten beispielsweise „die Physi-
kanten“ für „Aha-Erlebnisse“ zu natur-
wissenschaftlichen Phänomenen. Spekta-
kuläre Eff ekte bleiben im Gedächtnis und 
können zu einer dauerhaften Aufmerk-
samkeit gegenüber Gefahren beitragen. 
Dr. Petra Klapps zeigte auf, dass Humor 
in schwierigen Situationen weiterhilft und 
zu einer „ernsthaften“ Problemlösung bei-
trägt.

Impro-Theater – 
mehr als Informationsvermittlung
Mit dem Impro-Theater der Gruppe 
„Emscherblut“ sollen die Sicherheitsbe-
auftragten angeregt werden, ihre eigene 
Rolle zu refl ektieren und „Kommunikati-
onsfallen“ zu entgehen. Es werden Situ-
ationen durchgespielt, Gefühle deutlich 
gemacht und verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten aufgezeigt. Unangenehme Situ-
ationen und Fragen werden durch Humor 
entschärft und können auf diese Art und 

Weise konstruktiv bearbeitet werden. Man 
braucht ihnen bloß ein Stichwort zuzuru-
fen, und aus dem Stegreif inszenieren die 
Schauspieler einen Einakter. Körperliche 
Belastungen als Krimi? Konflikte unter 
Kollegen und mit Vorgesetzten als Science 
fi ction? Gefährliche Stoff e als Komödie? 
Auf Knopfdruck wechseln die Schauspie-
ler das Genre. 

Die Unfallversicherungsträger ergänzen 
das Angebot durch Fach- und Branchen-
seminare oder begleitete Rundgänge über 
die Messe mit Besuch ausgewählter Stän-
de. Ein wichtiges Thema wird auch die 
Präventionskampagne der DGUV „Denk 
an mich: Dein Rücken“ sein. ●

Der „A+A Tag der Sicherheitsbeauf-
tragten“ � ndet am 6. November 2013 
im Rahmen der A+A 2013 statt. Ver-
anstaltungsorte sind das Congress 
Center und die Messe Düsseldorf. 
Weitere Informationen können per 
E-Mail unter Kongress2013@basi.de 
angefordert werden. 

Informationen im Netz unter A+A: 
www.AplusA.de und www.basi.de
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Einleitung
Eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung 
von Sicherheit und Gesundheit spie-
len die Sicherheitsbeauftragten (Sibe). 
Sie sind die Akteure, die in den Unter-
nehmen die Maßnahmen des Präventi-
onsauftrags unterstützen und die in die 
Organisation des Arbeitsschutzes aktiv 
einzubinden sind. 

Befragung
Sicherheitsbeauftragte verschiedener Be-
triebsgrößen wurden in Deutschland mit-
tels eines standardisierten Fragebogens 
dazu befragt, wie sie ihr Rollenbild und 
ihre Einbindung wahrnehmen. An der 

Umfrage, die vom Verband Deutscher 
Sicherheitsingenieure (VDSI), der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und den Zeitschriften „Sicher-
heitsbeauftragter“ / “Sicherheitsingeni-
eur“ unterstützt wurde, beteiligten sich 
bundesweit rund 1.500 Sicherheitsbeauf-
tragte aller Betriebsgrößen.

Ergebnisse
Die Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
arzt wird in 18,5 Prozent als „sehr gut“ 
und bei 38,2 Prozent als „gut“ empfun-
den und mit der Sifa von 36,2 Prozent als 
„sehr gut“ und 41,8 Prozent als „gut“. 
22,2 Prozent nehmen die Akzeptanz 

durch den Vorgesetzten als „sehr gut“ 
wahr und 46,4 Prozent als „eher gut“. 
Die Akzeptanz der Kollegen ist geringer: 
14,8 Prozent empfi nden sie als „sehr gut“ 
und 48,7 Prozent als „eher gut“. Die Zu-
sammenarbeit mit Aufsichtspersonen 
bewerten 13,3 Prozent der Sibe als „sehr 
gut“, 50,1 Prozent als „eher gut“, 27,3 Pro-
zent als „mittelmäßig“ und 9,2 Prozent 
als „eher schlecht“ oder gar als „sehr 
schlecht“. Die Gefährdungsbeurteilung 
ist für 63,1 Prozent ein wichtiges Instru-
ment. 51,1 Prozent der Sibe sind Ersthelfer,
16,5 Prozent Brandschutzbeauftragte und 
7 Prozent Evakuierungshelfer; weitere
1,0 Prozent Pandemiehelfer. 

Im letzten Jahr beteiligten sich rund 1.500 Sicherheitsbeau� ragte an einer Umfrage zur 
Beurteilung ihrer Tätigkeit. Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele zu wenig ernst genommen 
fühlen.

Ergebnisse einer Befragung im Jahr 2012

Rollenbild und Tätigkeitsspektrum 
der Sicherheitsbeau� ragten

Abbildung 1: Frage: „Werden Ihre Vorschläge zur 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit an den 
Arbeitsplätzen ernst genommen und umgesetzt?“ 
(Anmerkung: Es hatten nur 18 Kleinstunternehmen mit weniger 
als 10 Mitarbeitern an der Befragung teilgenommen.)

Abbildung 2: These: „Ich werde als Sicherheitsbeau� ragter 
in die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung eingebunden.“ 

Einteilung nach EU-RL 2003 / 361 / EG
● Kleinstunternehmen ● Kleine Unternehmen
● Mittlere Unternehmen ● Große Unternehmen

%-Anteil N = 1.435

Einteilung nach EU-RL 2003 / 361 / EG
● Kleinstunternehmen ● Kleine Unternehmen
● Mittlere Unternehmen ● Große Unternehmen

%-Anteil N = 1.447
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75,2 Prozent würden sich die Erstellung 
von Plattformen im Internet zum Aus-
tausch mit anderen Sibe wünschen. Ins-
gesamt sind 12,3 Prozent „sehr zufrieden“ 
und 52,9 Prozent „eher zufrieden“ mit ihrer
Tätigkeit als Sibe.

Schlußfolgerungen
Die Erfahrung zeigt, dass es sich speziell 
im Arbeitsschutz generell bewährt hat, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
beteiligen. Die Weltgesundheitsorgani-
sation 1 und die Internationale Arbeitsor-
ganisation 2 empfehlen seit langem, die 
Beschäftigten in die Gestaltung von Si-
cherheit, Gesundheit und Wohlbefi nden 
am Arbeitsplatz einzubeziehen. Selbi-
ges leitet sich auch aus den Arbeiten von 
Haines & Wilson 3 über die Weiterentwick-
lung der Gesellschaft hin zu einem Mehr 
an Mitspracherecht in den Organisatio-
nen ab. Hignett et al. 4 kommen zu ähn-
lichen Ergebnissen. Malchaire zeigt in 

seinen Arbeiten 5 zur partizipativen Ma-
nagementstrategie SOBANE (Screening, 
Observation, Analysis, Expertise) in ganz 
hervorragender Weise die Übertragbar-
keit des partizipativen Ansatzes gerade 
auf den Arbeitsschutz. „Partizipation“ im 

Sinne Malchaires bedeutet dabei nicht 
nur die „Befragung“ der Mitarbeiter mit-
tels Fragebögen, sondern die „direktive, 
aktive und gleichstellende Zusammenar-
beit zwischen Arbeitnehmern und Vorge-
setzten bei der Gestaltung des Betriebsle-
bens, wobei hinreichend Informationen 
und Befugnisse zu erteilen sind, um die 

Gesundheit, die Sicherheit und das Wohl-
befi nden des Personals sowie die techni-
sche und wirtschaftliche Gesundheit des 
Unternehmens sicher zu stellen und auf 
optimalem Niveau zu halten“ (Malchaire 
2007). Für den Mitarbeiter bedeutet dies 
aber auch, dass er die Prävention in erster 
Linie mitgestalten soll, er steht im Mittel-
punkt „seiner“ Prävention und ist nicht 
„nur“ Zielobjekt.

Eine Schlüsselrolle bei der Beteiligung der 
Mitarbeiter bei der Gestaltung von Sicher-
heit und Gesundheit spielen die in der Re-
gel gut ausgebildeten Sicherheitsbeauf-
tragten. Sie sind ein wichtiger Bestandteil 
der Arbeitsschutzorganisation, der viel zu 
selten in den Fokus rückt. Sie haben viel 
zu wenig das Gefühl, dass ihre Vorschlä-
ge zur Verbesserung von Sicherheit und 
Gesundheit an den Arbeitsplätzen ernst 
genommen und umgesetzt werden (siehe 
Abbildung 1). ▸

Abbildung 3: Frage: „Fühlen Sie sich gut in die betriebliche 
Arbeitsschutzorganisation eingebunden?“ 

Abbildung 4: Frage: „Würden Sie sich eine bessere Einbindung 
wünschen?“

Einteilung nach EU-RL 2003 / 361 / EG
● Kleinstunternehmen ● Kleine Unternehmen
● Mittlere Unternehmen ● Große Unternehmen

„Sicherheitsbeauftragte haben 
viel zu wenig das Gefühl, 
dass ihre Vorschläge zur Ver-
besserung von Sicherheit und 
Gesundheit ernst genommen 
und umgesetzt werden. “
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Bessere Einbindung gewünscht
Gerade die Sibe als Mitarbeiter „vor Ort“ 
können auch wertvolle Hinweise zur Ver-
besserung der Gefährdungsbeurteilung 
liefern. Oft sehen wir als Arbeitsschüt-

zer in den Betrieben zwar einen Ordner, 
auf dem wir einen Aufdruck fi nden „Ge-
fährdungsbeurteilung“, aber wie oft läßt 
die Qualität doch arg zu wünschen übrig. 
Eine bessere Einbindung der Sicherheits-

beauftragten in die Erstellung könnte hier 
ein großes Optimierungspotenzial liefern, 
das leider viel zu wenig genutzt wird (sie-
he Abbildung 2). Nicht zuletzt daraus re-
sultiert bei den Sicherheitsbeauftragten 
das Gefühl, nicht richtig in die Arbeits-
schutzorganisation eingebunden zu sein, 
obwohl sich das erfreulicherweise viele 
Sicherheitsbeauftragte wünschen (siehe 
Abbildungen 3 und 4). 

Für die Jahre 2013 bis 2018 haben Bund, 
Länder und Unfallversicherungsträger 
nach dem Beschluss der Nationalen Ar-
beitsschutzkonferenz (NAK) vom 30. Au-
gust 2011 ihre Präventionsaktivitäten 
schwerpunktmäßig unter anderem auf 
die Umsetzung des gemeinsamen Arbeits-
schutzzieles „Verbesserung der Organisa-
tion des betrieblichen Arbeitsschutzes“ 
ausgerichtet. Eine Verbesserung der Ein-
bindung der Sicherheitsbeauftragten in 
die betriebliche Arbeitsschutzorganisati-
on und die Erstellung der Gefährdungs-
beurteilung wären wichtige Schritte zur 
Erreichung dieses Zieles. ●
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„Eine verbesserte Einbindung der Sicherheitsbeauftragten könnte wesentlich zur Erreichung des 
Arbeitsschutzziels ‚Verbesserung der Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes‘ beitragen.“
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as DGUV Vorschriften- und Regel-
werk bietet Unternehmern und 
Versicherten die nötige Hand-

lungssicherheit, um gesunde und sichere 
Arbeitsplätze in den Betrieben und Ein-
richtungen gestalten zu können. 

Mit der Fusion des damaligen Bundesver-
bandes der Unfallkassen (BUK) und des 
damaligen Hauptverbandes der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften (HVBG) 
zur Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV) bestanden ab 2007 zu-
nächst die Mustervorschriften, Regeln, In-
formationen und Grundsätze im Bereich 
der Prävention von BUK und HVBG fort. 

Sofern Schriften zum gleichen Thema 
oder gar mit gleichem Titel existierten, 
führte dies in der Praxis zum Teil zu Ver-
unsicherungen und entsprechenden 
Nachfragen. Der Vorstand der DGUV be-
schloss deshalb im September 2009 neue 
Bezeichnungen für die Schriften des Vor-
schriften- und Regelwerks der DGUV. 
Zukünftig sollen die bisher verwende-
ten Kürzel wie BGV / GUV-V, BGR / GUV-R, 
BGI / GUV-I, BGG / GUV-G, GUV-SR, GUV-SI,
DA und ZH1 / zugunsten der übersichtli-
chen Bezeichnungen

• DGUV Vorschriften
• DGUV Regeln
• DGUV Informationen und
• DGUV Grundsätze

entfallen. Zudem erscheinen diese Schrif-
ten im neuen Corporate Design (CD) der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Das CD 
wird bereits seit geraumer Zeit für zwi-
schenzeitlich erstellte oder nachgedruckte 
Schriften verwandt und ist in der Arbeits-
welt inzwischen etabliert.

Ergänzend wurde die DGUV gebeten, ein 
einheitliches, kohärentes sowie inhaltlich 
geprägtes System der Nummerierung für 
alle Vorschriften, Regeln, Informationen 
und Grundsätze zu entwickeln. 

Hierfür waren zwei wichtige Meilensteine 
maßgebend:

• Die bisherigen Präventionsfach-
gremien des BUK und des HVBG 
wurden durch das neue System der 
Fachbereiche und Sachgebiete der 
DGUV abgelöst. Dies geschah ab Mai 
2011; die Fachbereiche stellten sich 
im DGUV Forum inzwischen in einer 
Reihe von Kurzberichten vor (2012).

• Im Leitlinienpapier zur Neuordnung 
des Vorschriften- und Regelwerks im 
Arbeitsschutz, das von Bund, Län-
dern und der gesetzlichen Unfallver-
sicherung erarbeitet und im August 
2011 unterzeichnet wurde, mussten 
die Randbedingungen für ein über-
schaubares und abgestimmtes Vor-
schriften- und Regelwerk von Staat 
und gesetzlicher Unfallversicherung 
festgelegt werden. Das Vorschrif-
ten- und Regelwerk soll demzufolge 
in sich konsistent, für die Anwender 
leicht handhabbar und aus sich 
heraus verständlich und praktikabel 
sein.

An diese Meilensteine anschließend 
wurde von den Gremien das nachfolgend 
beschriebene System beschlossen.

Neue Nummerierungssystematik
Für die Nummerierung der DGUV Vor-
schriften genügt der übersichtliche Zah-
lenbereich von 1 bis 99. Für DGUV Regeln 
ist der Zahlenbereich von 100 aufwärts 
reserviert, für Informationen der Zahlen-
bereich ab 200 aufwärts und für Grund-
sätze ab 300 aufwärts.

Da die Anzahl der Regeln und Informati-
onen zurzeit jeweils deutlich größer als 
100 ist, benötigt man zusätzliche Ziff ern. 
Diese werden nach einem Bindestrich an-
gefügt, also

• DGUV Regeln: 100-xxx
• DGUV Informationen: 200-xxx
• DGUV Grundsätze: 300-xxx

Dabei kann xxx eine Zahl zwischen 001 
und 999 bedeuten. ▸

Die DGUV wird Ende 2013 ihr Vorschri� en- und Regelwerk neu aufstellen und dessen 
Übersichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit optimieren. 

Umstellung ab dem 4. Quartal 2013 

Neue Systematik im DGUV 
Vorschri� en- und Regelwerk 

Die Fachbereiche der DGUV sind für Die Fachbereiche der DGUV sind für Die Fachbereiche der DGUV
Überarbeitungen und Neuaufnah-
men von Schri� en in das DGUV Vor-
schri� en- und Regelwerk verantwort-
lich, sie gewährleisten Aktualität und 
fachliche Qualität. Die DGUV hat zu-
dem ein neues Nummerierungssys-
tem für Vorschriften, Regeln, Infor-
mationen und Grundsätze der DGUV 
entwickelt. Bereits an der Nummerie-
rung wird deutlich, um welche Art der 
Schri�  es sich handelt. 

D

„Das Vorschriften- und Regel-
werk soll in sich konsistent, für
die Anwender leicht handhabbar
und aus sich heraus verständ-
lich und praktikabel sein.“
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Tabelle 2: Neues Nummerierungssystem des DGUV Vorschri� en- und Regelwerks

Bezeichnung Nummer Bemerkungen

DGUV Vorschri� 1 bis x

DGUV Regel 100-001 bis 100-xxx Regeln, die keinem Fachbereich (FB) zugeordnet sind

101-001 bis 101-xxx Regeln, die dem FB 01 (Bauwesen) zugeordnet sind

... ...

115-001 bis 115-xxx Regeln, die dem FB 15 (Verwaltung) zugeordnet sind

DGUV Information 200-001 bis 200-xxx Informationen, die keinem FB zugeordnet sind

201-001 bis 201-xxx Informationen, die dem FB 01 zugeordnet sind

... ...

215-001 bis 215-xxx Informationen, die dem FB 15 zugeordnet sind

250-001 bis 250-xxx Informationen, die dem Ausschuss Arbeitsmedizin 
zugeordnet sind

DGUV Grundsatz 300-001 bis 300-xxx Grundsätze, die keinem FB zugeordnet sind

301-001 bis 301-xxx Grundsätze, die dem FB 01 zugeordnet sind

... ...

315-001 bis 315-xxx Grundsätze, die dem FB 15 zugeordnet sind

350-001 bis 350-xxx Grundsätze, die dem Ausschuss Arbeitsmedizin 
zugeordnet sind

Die notwendige inhaltliche Anknüp-
fung wird erreicht, indem die Regeln, 
Informationen und Grundsätze den Be-
zeichnungen der neuen Fachbereiche der 
DGUV zugeordnet werden. Dazu erhalten 
die im DGUV Grundsatz 401 in alphabe-
tischer Reihenfolge genannten Fachbe-
reiche Kennziffern von 01 bis 15 (siehe 
Tabelle 1). 

Diese Kennziff ern ersetzen in der Num-
mer der Regel, Information oder des 
Grundsatzes die zweite und dritte Ziff er. 
Damit ist erkennbar, welcher Branche 
(zum Beispiel Holz und Metall) oder wel-
chem Thema (zum Beispiel Erste Hilfe,
PSA) eine Regel, Information oder ein 
Grundsatz zugeordnet ist. Schriften, die 
übergreifenden Charakter haben und 
nicht eindeutig einem der Fachbereiche 
zugeordnet werden können, behalten als 
zweite und dritte Ziff ern die „00“.

Beispiele
• Die Regel „Wärmekraftwerke und 

Heizwerke“ (BGR / GUV-R 240) wird 
dem Fachbereich Energie, Textil, 
Elektro, Medienerzeugnisse (FB ETEM) 
zugeordnet. Die neue Nummer wird 
also die ersten drei Ziff ern 103- tragen. 
Die Ziff ern nach dem Bindestrich 
werden noch festgelegt.

• Die Regel „Betreiben von Arbeits-
mitteln“ (BGR 500 bzw. GUV-R 500) 
gilt übergreifend und ist keinem 
speziellen Fachbereich zugeordnet. 
Die neue Nummer wird also die 
ersten drei Ziff ern 100-… enthalten.

• Die Information „Gesundheitsdienst“ 
(BGI / GUV-I 8682) ist dem Fachbereich 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pfl ege zugeordnet und wird die ersten 
drei Ziff ern 207-… tragen.

• Der Grundsatz 401 ist fachbereichs-
übergreifend, seine ersten drei Ziff ern 
lauten neu 300-…

Tabelle 1: Kennzi� ern für die DGUV Fachbereiche

Bezeichnung Fachbereich (FB) Kennzi� ern

Bauwesen 01

Bildungseinrichtungen 02

Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (ETEM) 03

Erste Hilfe 04

Feuerwehren, Hilfeleistungen, Brandschutz 05

Gesundheit im Betrieb 06

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 07

Handel und Logistik 08

Holz und Metall 09

Nahrungsmittel 10

Organisation des Arbeitsschutzes 11

Persönliche Schutzausrüstungen 12

Rohsto� e und chemische Industrie 13

Verkehr und Landscha�  14

Verwaltung 15

24 · DGUV Forum 4/13

Prävention



Das neue Nummerierungssystem bietet 
neben der ausreichenden Anzahl von 
verfügbaren Nummern auch die Möglich-
keit, Reihen von Schriften, zum Beispiel 
Messvorschriften für Gefahrstoff e (bisher 
BGI 505-0 bis 505-72), zusammenhängend 
einzusortieren. Wichtig: Die Anzahl der 
maximal möglichen Nummern gibt nicht 
die Anzahl der zu erwartenden DGUV Vor-
schriften, Regeln und Informationen und 
Grundsätze wieder. Das System lässt auch 
Erweiterungen für Schriften zum Beispiel 
des Ausschusses Arbeitsmedizin der ge-
setzlichen Unfallversicherung zu (Kenn-
ziff ern „50“). So können die Handlungs-
anleitungen zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (bisher BGI / GUV-I 505-1 bis 
504-46) unter der Nummer 250-xxx ein-
sortiert werden. Eine Übersicht über die 
Nummerierungssystematik befi ndet sich 
in Tabelle 2.

Mit der Umstellung auf das neue System 
wird eine Transferliste mit den alten und 
neuen Nummern bereitgestellt. Die bis-
herigen Nummern werden für eine Über-
gangszeit auf der Schrift kenntlich ge-
macht.

Überführung der Bestandsschri� en 
Um den Anwendern die Nutzung des 
DGUV Vorschriften- und Regelwerks zu er-
leichtern, wird der bisherige Bestand der 
Schriften voraussichtlich im 4. Quartal
2013 komplett in das neue Regelwerk 
übernommen. Dies geschieht allerdings 
unter den folgenden Randbedingungen:

• Schriften, die bereits unter den Bedin-
gungen des Leitlinienpapiers und des 
DGUV Grundsatzes 401 erstellt worden 
sind, werden ohne weitere Prüfung in 
das neue System übernommen.

• Alle anderen Schriften werden 
zunächst übernommen, müssen 
aber innerhalb bestimmter Fristen 
(drei Jahre bei Regeln, fünf Jahre 

bei Informationen und Grundsätzen) 
auf Übereinstimmung mit den 
Erstellungskriterien überprüft werden. 
Ist die Überprüfung innerhalb der 
Fristen nicht abgeschlossen, werden 
nicht überprüfte Schriften aus dem 
Regelwerk gestrichen.

Qualitätssicherung 
durch Fachbereiche
Alle neu erstellten Schriften müssen, 
sofern sie in das neue Regelwerk aufge-
nommen werden sollen, vom zuständigen 
Fachbereich mit dem zuständigen Sachge-
biet beschlossen worden sein. Von einzel-
nen Unfallversicherungsträgern erstellte 
Schriften benötigen also die Zustimmung 
des zuständigen Fachbereiches, um im 
DGUV Regelwerk erscheinen zu können. 

Damit nehmen die Fachbereiche der 
DGUV die wichtige Aufgabe wahr, das 
DGUV Vorschriften- und Regelwerk auf 
dem aktuellen Stand der Technik, der 
Arbeitsmedizin und der Rechtsetzung zu 
halten, unter Beachtung der Vorgaben des 
Leitlinienpapieres. Durch die Mitwirkung 
von Experten der Unfallversicherungs-
träger, betroff ener Kreise, Hersteller und 
Betreiber, Sozialpartner und staatlicher 
Vertreter sind die Fachbereiche hierzu gut 
aufgestellt. Die betrieblichen Anwender 
profi tieren letztlich von der Qualität des 
Regelwerkes, das sie in der Umsetzung 
gesetzlicher Anforderungen unterstützt.

Fazit
Voraussichtlich im 4. Quartal 2013 wird 
die DGUV ihr Vorschriften- und Regelwerk 
neu aufstellen. Die neuen übersichtlichen 
Bezeichnungen DGUV Vorschrift, DGUV 
Regel, DGUV Information und DGUV 
Grundsatz werden mit systematischen 
Nummern verknüpft, aus denen sich die 
Art der Schrift und der zugeordnete Fach-
bereich beziehungsweise „fachbereichs-
übergreifend“ ergeben. Die Fachbereiche 
der DGUV erhalten die Aufgabe, die aus 
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!
Die DGUV wird eine Transferliste bereit-
stellen. Informationen werden im Internet 
unter http://publikationen.dguv.de bereit-
stehen.
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dem Bestand übernommenen Schriften 
innerhalb bestimmter Fristen zu überprü-
fen. Sie sind auch verantwortlich für die 
Neuaufnahme von Schriften in das neue 
DGUV Vorschriften- und Regelwerk. ●

„Alle neu erstellten Schriften müssen, sofern sie in das neue Regelwerk aufgenommen werden 
sollen, vom zuständigen Fachbereich mit dem zuständigen Sachgebiet beschlossen worden sein.“
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Fünf Zielebenen
Mit dem Zwischenbericht der Dachevalua-
tion von 2012 liegen belastbare Zwischen-
ergebnisse der ersten GDA-Periode vor. Sie 
stützen sich vor allem auf die Betriebs- 
und Beschäftigtenbefragung, die Befra-
gung der Zielgruppe des Arbeitsschutzfo-
rums sowie des Aufsichtspersonals und 
auf Basisdaten aus Arbeitsprogrammen 
sowie auf Routinestatistiken.

Die Dachevaluation richtet ihren Blick 
auf die fünf „Zielebenen“ der ersten GDA-
Periode:

1.  die Gesundheits- und 
Arbeitsschutzziele,

2.  die Akzeptanz und Wirksamkeit 
des institutionellen Arbeitsschutzes 
auf betrieblicher Ebene,

3.  die Optimierung der Zusammenarbeit 
der Träger der GDA im dualen System,

4.  die Verbesserung der Zusammen-
arbeit mit Dritten,

5.  die betriebliche Prävention für 
Gesundheit und Wettbewerbs-
fähigkeit.

Für jede der Zielebenen werden im Folgen-
den einzelne (Zwischen-)Ergebnisse dar-
gestellt. Weitere Ergebnisse fi nden sich in 
der Veröff entlichung von Lenhardt 1.

Befragungen spielen für die Dachevalua-
tion eine wichtige Rolle als Datenquelle. 
Sie werden anonym, überwiegend tele-
fonisch, aber auch online durchgeführt. 
Bei den Antworten ist zu beachten, dass 
es Verzerrungen geben kann. Diese sind 
zum Beispiel darauf zurückzuführen, 
dass auch bei anonymen Befragungen oft 
erwartungskonform geantwortet wird, 
insbesondere, wenn es um die Einhaltung 
von Vorschriften oder generell als positiv 
angesehenes Verhalten geht. 

Die Dachevaluation berücksichtigt dies 
unter anderem dadurch, dass die verschie-
denen Perspektiven und Quellen (Unter-
nehmer, Beschäftigte, Aufsichtspersonal, 
„harte Daten“) berücksichtigt und kritisch 
verglichen werden. Detaillierte Informati-
onen zum Fachkonzept der Dachevalu-
ation der ersten GDA-Periode sind in der 
Arbeitsschutz aktuell, 10 / 2011, zu fi nden 2.

Gesundheits- und Arbeitsschutzziele
Im Mittelpunkt von 3 Arbeitsprogram-
men der ersten Kategorie (Bau, Zeitar-
beit, Transport) stand die Senkung von 
Häufigkeit und Schwere von Arbeitsun-
fällen. Die europäische Kommission hatte 
den Mitgliedsstaaten für ihre Strategie das 
Ziel einer Reduzierung von 25 Prozent bis 
2012 mit auf den Weg gegeben. Die Träger
der GDA hatten sich jedoch bewusst auf 
keine konkrete Zahl festgelegt, sondern 
darauf, einen Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels zu leisten.

Die Entwicklung der Unfallhäufi gkeit im 
Zeitraum von 2008 bis 2011 (Tabelle 1) 
zeigt, dass sich der wirtschaftliche Ein-
bruch von 2009 und die nachfolgende 
Belebung massiv auf die Unfallhäufi gkeit 
ausgewirkt haben. 

Im Zeitraum der ersten Periode der GDA 
(hier: 2008 bis 2011, für 2012 liegen die 
Daten noch nicht vor) ging die Unfall-
häufigkeit um 8,21 Prozent (Unfälle pro 
1000 Vollarbeiter) beziehungsweise 8,47 
Prozent (Unfälle pro eine Million Arbeits-
stunden) zurück, im 4-Jahreszeitraum 
2004 bis 2007 um 11,03 Prozent bezie-
hungsweise 14,65 Prozent. Von 2009 bis 
2011 stagniert der Rückgang. 

Der Trend des relativen Rückgangs der 
Unfallhäufi gkeit schwächte sich im Laufe
des ersten Jahrzehnts seit der Jahrhun-
dertwende ab. Daran hat die GDA zumin-
dest bis Ende 2011 nichts geändert.

Die weitere Auswertung der Arbeits-
programme zum diesem Arbeitsschutzziel 
wird zeigen, wie diese sich in den Hand-
lungsfeldern auf die Unfallhäufi gkeit aus-
gewirkt haben.

Der zweite Zwischenbericht der ersten Periode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie (GDA) liefert aufschlussreiche Daten. Der folgende Artikel stellt eine Auswahl davon vor.

Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie

Einige Ergebnisse der Dachevaluation

Zusammenfassung
Die erste Periode der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) von 
2008 bis 2012 ist beendet, die zweite Periode von 2013 bis 2018 hat begonnen.
Gleichzeitig befindet sich die GDA noch in der Auswertungsphase der ersten 
Periode, nicht alle Arbeitsprogramme sind abgeschlossen und ausgewertet.

In 2012 wurde vom Au� ragnehmer der Dachevaluation der ersten Periode, einem 
Konsortium aus Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH und TNS-Infratest, der zweite
Zwischenbericht vorgelegt, der in 2013 verö� entlicht wird. Der Abschlussbericht 
wird bis Ende 2013 fertig gestellt.

Mit dem Zwischenbericht liegen erste belastbare Ergebnisse vor.
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Betriebsbefragung zur 
Gefährdungsbeurteilung
Als eine der gemeinsamen Maßnahmen in 
allen GDA-Arbeitsprogrammen wurde ein 
besonderes Augenmerk bei den Betriebs-
besichtigungen auf das Vorhandensein 
und die Qualität der Gefährdungsbeur-
teilung gelegt. Mit der „Leitlinie Gefähr-
dungsbeurteilung und Dokumentation“ 
haben sich die beiden Träger im dualen 
System auf gemeinsame Kriterien zur Be-
urteilung der in den Betrieben vorgefunde-
nen Gefährdungsbeurteilung verständigt. 
Die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden
im Rahmen der Arbeitsprogramme in 
den bei jedem Betriebsbesuch erhobenen 
Basisdaten („Kopfdaten“) dokumentiert.

Die Dachevaluation hat sich dieser Frage
jedoch nicht nur aus der Sicht der Auf-
sichtsdienste, sondern auch aus der Sicht 
der Unter nehmen selbst im Rahmen einer 
repräsentativen Befragung der Leitungen 
beziehungsweise der für den Arbeits-
schutz verantwortlichen Personen von 
6.500 Betrieben gewidmet.

Bei dieser Betriebsbefragung gaben 
51 Prozent aller Unternehmen an, eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 

zu haben. Dieses Bild differenziert sich 
jedoch deutlich nach Betriebsgrößen mit 
folgenden Zahlen:

• 41 Prozent in Betrieben unter 
10 Beschäftigten,

• 70 Prozent in Betrieben von 
10 bis 49 Beschäftigten,

• 90 Prozent in Betrieben von 
50 bis 249 Beschäftigten,

• 98 Prozent in Großbetrieben 
ab 250 Beschäftigten.

Außerdem ist eine Branchendiff erenzie-
rung auff ällig: In der Landwirtschaft und 
der Nahrungsmittelerzeugung sowie im 
Produktionsgüterbereich liegt die Quote 
bei 71 Prozent beziehungsweise 68 Pro-
zent, im Dienstleistungsbereich bei nur 
circa 36 Prozent.

Erhellend sind die Antworten auf die 
Frage „Weshalb führen Sie keine Gefähr-
dungsbeurteilungen durch?“. Begründet 
wird dies von 85 Prozent der Betriebe, die 
keine Gefährdungsbeurteilung durch-
führen, mit dem Hinweis, dass sie keine 
nennenswerten Gefährdungen im ihrem 
Betrieb sehen, im Dienstleistungsbereich 
sagen dies sogar 94 Prozent. 

Diejenigen Betriebe, die Gefährdungs-
beurteilungen durchführen, überprüfen 
überwiegend Arbeitsmittel (95 Prozent),
die Arbeitsplatzgestaltung und die Ar-
beitsumgebung (jeweils 89 Prozent), we-
niger die Arbeitsorganisation (55 Prozent), 
die Arbeitszeitgestaltung (48 Prozent) und 
mögliche psychische Belastungen (39 Pro-
zent).

Die subjektive Wahrnehmung einer aku-
ten Gesundheitsgefährdung spielt an-
scheinend die entscheidende Rolle in der 
Frage, ob überhaupt eine Gefährdungsbe-
urteilung durchgeführt wird oder nicht. 
Und diese subjektive Wahrnehmung 
scheint bei Tätigkeiten in der Produktion 
höher als im „Büro“, obwohl auch dort 
Unfälle beispielsweise durch Stolpern und 
Stürzen nicht selten sind.

Die Ergebnisse stimmen relativ gut über-
ein mit denen aus einer europaweiten 
Unternehmensbefragung, die im Auftrag 
der europäischen Arbeitsschutzagentur in 
Unternehmen mit mehr als 10 Beschäftig-
ten durchgeführt wurde. Diese ergab, dass 
in Deutschland knapp 75 Prozent dieser 
Betriebe eine Gefährdungsbeurteilung 
durchführen. ▸

Tabelle 1: Entwicklung der Arbeitsunfallquote von 2000 bis 2011

Jahr Unfälle pro 1000 
Vollarbeiter

Relative Änderung 
(%) zum Vorjahr

Unfälle pro 1 Mio. 
Arbeitsstunden

Relative Änderung 
(%) zum Vorjahr

2000 38,6 –3,04 25,06 –1,80

2001 35,82 –7,20 23,41 –6,58

2002 34,16 –4,63 22,33 –4,61

2003 30,02 –12,12 19,62 –12,14

2004 28,17 –6,16 17,83 –9,12

2005 27,08 –3,87 17,25 –3,25

2006 26,95 –0,48 17,06 –1,10

2007 26,81 –0,52 16,86 –1,17

2008 26,8 –0,04 16,64 –1,30

2009 24,3 –9,33 15,48 –6,97

2010 25,84 +6,34 16,15 +4,33

2011 24,5 –5,19 15,42 –4,52

„Der Trend des relativen 
Rückgangs der Unfallhäufig-
keit schwächte sich im Laufe 
des ersten Jahrzehnts seit der 
Jahrhundertwende ab. Daran 
hat die GDA zumindest bis 
Ende 2011 nichts geändert.“
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Überprüfung durch die 
Aufsichtsdienste
Zu welchen Ergebnissen kommen im Ver-
gleich die Aufsichtsdienste bei ihrer Über-
prüfung im Rahmen der GDA-Arbeits-
programme? Die Abbildung 1 zeigt den 
Vergleich zwischen den Ergebnissen der 
Betriebsbefragung und den Ergebnissen 
der Betriebsbesichtigungen. Es fällt eine 
gute Übereinstimmung in der Betriebsgrö-
ßenklasse von 10 bis 49 Beschäftigten auf. 
In den größeren Betrieben ist die Selbst-
einschätzung durch die Betriebe besser 
als die durch die Aufsicht, bei Betrieben 
unter 10 Beschäftigten gibt es eine auff äl-
lig bessere Bewertung durch die Aufsicht 
als durch die Betriebe selbst. 

Eine Erklärungshypothese ergibt sich 
aus dem Arbeitsschutzgesetz, das für 
Klein betriebe die Pfl icht zur Dokumen-
tation der Gefährdungsbeurteilung ein-
schränkt. 

Dadurch mag die „Gefährdungsbeurtei-
lung“ vielen Kleinunternehmern kein 
Begriff  sein. Das Aufsichtspersonal muss 
sich bei Besichtigungen in den Kleinbe-
trieben oft mangels fehlender Dokumen-
tation darauf stützen, wie die Arbeits-
schutzpraxis im Betrieb aussieht, und 
daraus Vorhandensein und Qualität der 
Gefährdungsbeurteilung ableiten: Es stell-
te fest, dass 59 Prozent der Kleinbetriebe 
die Gefährdungsbeurteilung angemessen 
durchgeführt hatten, im Unterschied zu 
41 Prozent in der Selbstauskunft der 
Kleinbetriebe. 

Auch die Selektion der besuchten Betriebe
in den Arbeitsprogrammen mag hierbei 
eine Rolle spielen, die zum Beispiel zu ei-
ner Unterrepräsentanz von Bürobetrieben 
geführt haben mag. 

Akzeptanz und Wirksamkeit des 
institutionellen Arbeitsschutzes 
Das Arbeitsschutzregelwerk in Deutsch-
land hat einen relativ hohen Grad der 
vertikalen (Gesetze, Verordnungen, tech-
nische Regeln, Vorschriften und Regeln 
der UV-Träger) und horizontalen Diff eren-
zierung (Vielfalt der technischen Regeln, 
branchenbezogene Vorschriften und Re-
geln der UV-Träger). 

Im Rahmen der „Entbürokratisierung“ 
wurde im letzten Jahrzehnt insbesonde-
re das Vorschriften- und Regelwerk der 
UV-Träger stark reduziert und umgestal-
tet. Ein wesentliches Ergebnis der ersten 
GDA-Periode ist das „Leitlinienpapier zur 
Neuordnung des Vorschriften- und Re-
gelwerks im Arbeitsschutz“, das von den 
Trägern der GDA und den Sozialpartnern 
im Jahre 2011 unterzeichnet und veröff ent-
licht wurde. 

Es soll die Grundlage sein für mehr Ko-
härenz und Praxisnähe des Vorschriften- 
und Regelwerks in Abstimmung und Ko-
operation zwischen Staat und UV-Trägern. 
Erst in der zweiten Periode wird es seine 
Wirkung breiter entfalten, da die Umge-
staltung des Regelwerks eine gewisse Zeit 
beanspruchen wird.

Mit der Betriebsbefragung im Jahre 2011 
konnte somit nur die Ausgangssituation 
in der Einstellung der Unternehmen zum 
Regelwerk erhoben werden. Die Betriebe 
wurden gefragt: „Wie schätzen Sie die be-
stehenden Vorschriften und Regeln zum 
Arbeitsschutz insgesamt ein?“

• 61 Prozent fi nden, dass das Regelwerk 
„für die praktische Anwendung hilf-
reich ist“ (Kleinbetriebe: 59 Prozent).

• 69 Prozent meinen, dass es 
„alle relevanten Aspekte abdeckt“ 
(Kleinbetriebe: 67 Prozent).

• 54 Prozent sagen immerhin, dass es „auf 
manchen Arbeitsplätzen schwer um-
setzbar ist“ (Kleinbetriebe: 52 Prozent).

Diese in der Tendenz positive Einstellung 
der Unternehmen zu den Vorschriften im 
Arbeitsschutz lässt aber durchaus noch 
„Luft nach oben“. Die Ergebnisse werfen 
aber auch die Frage auf, ob und im welchem 
Umfang die Vorschriften beachtet werden.

Unterweisungen: 
Insgesamt gute Qualität 
Neben der bereits behandelten Gefähr-
dungsbeurteilung ist die Unterweisung 
der Beschäftigten eine zentrale Forde-
rung im Arbeitsschutzgesetz. 

Die Dachevaluation fragte die Beschäf-
tigten in einer repräsentativen (5.512 Teil-
nehmer) Telefonbefragung: „Wie gut füh-
len Sie sich insgesamt über alle mit Ihrer 
Arbeit verbundenen Gefährdungen und 
Gesundheitsrisiken informiert?“. 75 Pro-
zent der befragten Beschäftigten gaben 
an, sich gut oder sehr gut informiert zu 
fühlen, weitere 13 Prozent zumindest be-
friedigend. Dieser Befund ist über alle Be-
triebsgrößenklassen fast gleich.
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Abbildung 1: Quoten (Prozent) der Durchführung der Gefährdungsbeurteilung im 
Vergleich verschiedener Betriebsgrößenklassen und aus Sicht der Betriebe selbst und 
der Aufsicht im Rahmen der GDA-Arbeitsprogramme
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83 Prozent geben an, dass die Unterwei-
sungen persönlich stattfi nden, 79 Prozent, 
dass es auch schriftliche Informationen 
gibt. Bei den persönlichen Unterweisun-
gen gibt es wiederum fast keine Unter-
schiede zwischen den Betriebsgrößen, 
anders ist dies bei den Informationsma-
terialien, deren Verwendung nur von 
55 Prozent der Beschäftigten in Klein-
betrieben, aber von bis zu 92 Prozent in 
Großbetrieben angegeben wird.

Inhalte der Unterweisungen sind
• sicherer Umgang mit Maschinen 

und Arbeitsgeräten bei 83 Prozent 
der Befragten,

• sicherer Umgang mit Gefahr- und 
Biostoff en bei 80 Prozent,

• Verhalten bei Unfällen oder Notfällen 
bei 80 Prozent,

• Kennzeichnung und Beseitigung von 
Gefahrenstellen bei 64 Prozent,

• gesundheitszuträgliche Körperhaltun-
gen bei der Arbeit bei 53 Prozent,

• Methoden der Arbeitsorganisation, 
die Stress und Belastungen vermeiden 
helfen bei 42 Prozent der Befragten.

Die akuten Gefahren werden demnach be-
vorzugt behandelt gegenüber chronischen 
Wirkungen oder latenten Gefahren.

Zusammenarbeit von UV-Trägern und 
staatlichem Arbeitsschutz
Ein Ausgangspunkt der GDA war eine im 
politischen Raum auftauchende Kritik 
mangelnder Abstimmung zwischen den 
Aufsichtsdiensten des Staats und der UV-
Träger. Die Kritik gipfelte in Beschwerden 
von Unternehmen, dass kurz hintereinan-
der ein Gewerbeaufsichtsbeamter und ei-
ne Aufsichtsperson der BG (oder umge-
kehrt) zum gleichen Sachverhalt Betriebe 
besuchten und damit unnötig zeitlich be-
lasteten. Im Extremfall sollen die Akteure 
der beiden Träger sogar zu unterschied-
lichen Bewertungen gekommen sein. Die 

repräsentative Betriebsbefragung thema-
tisierte auch diese Punkte.

Auf die Frage „Welche Behörde besuch-
te Sie seit Januar 2009?“ gaben 9 Prozent 
der befragten Betriebe an, in den vergan-
genen 2 ½ Jahren sowohl von der staatli-
chen Arbeitsschutzbehörde als auch vom 
UV-Träger aufgesucht worden zu sein. 
3 Prozent dieser 9 Prozent gaben an, zu 
den gleichen Sachverhalten und nach ih-
rem Eindruck unabgestimmt besucht wor-
den zu sein.

Dieser Prozentsatz innerhalb von 2 ½ 
Jahren zeigt, dass „Doppelbesichtigun-
gen“ eine Randerscheinung darstellen. 
Dennoch besteht noch ein gewisses Ver-
besserungspotenzial, da auch 17 Prozent 
in der Befragung des Aufsichtspersonals 
angeben, mindestens einmal pro Jahr bei 
einem Betriebsbesuch darauf angespro-
chen worden zu sein, dass der jeweils an-
dere Träger im dualen System während 
seiner Betriebsbesichtigung vor wenigen 
Wochen überwiegend dieselben Themen 
im Betrieb angesprochen hat.

Die Arbeit der Aufsichtsdienste insgesamt 
nehmen die Betriebe überwiegend posi-
tiv wahr: 71 Prozent der befragten Unter-
nehmen attestieren eine geringe Störung 
der Arbeitsabläufe, 68 Prozent fühlen 
sich kompetent beraten. Auch die Gruppe 
der Kleinbetriebe unter 10 Beschäftigten 
bestätigt diesen Eindruck mit 68 Prozent 
beziehungsweise 64 Prozent.

Eine Störung der betrieblichen Arbeits-
abläufe ist allerdings nicht immer zu ver-
meiden, ein Besuch der Aufsicht kostet 
das Unternehmen zumindest Zeit.

Die Beteiligung Dritter an der GDA
Zur Zusammenarbeit der Träger der GDA 
mit Dritten wurde eine Bilanz gezogen auf 
Grundlage der Beteiligung Dritter an den 

GDA-Arbeitsprogrammen sowie aufgrund 
der Befragung des Personenkreises, der 
zu den jährlichen Veranstaltungen des 
Arbeitsschutzforums eingeladen wurde. 
Bewusst wurden nicht nur die Teilneh-
mer befragt, sondern auch diejenigen, 
die nicht teilgenommen haben.

Es kann festgestellt werden, dass an allen 
11 Arbeitsprogrammen der ersten Strate-
gieperiode Dritte beteiligt waren:

• Verbände der Sozialpartner in 
9 Programmen,

• Fachverbände und Forschungs-
einrichtungen in 8 Programmen,

• Unternehmen und ihre Verbände 
in 6 Programmen und

• Krankenkassen in 5 Programmen.

Aus den mit der „Zielgruppe Arbeits-
schutzforum“ durchgeführten Interviews 
ergibt sich unter anderem, dass die fol-
genden Faktoren einen wesentlichen 
Einfl uss auf die Kooperationsbereitschaft 
Dritter haben:

• die eigene Interessenlage potenzieller 
Partner,

• der Wunsch und die Möglichkeit, 
auf die GDA Einfl uss nehmen zu 
können, und

• bereits vorhandene persönliche Kon-
takte und Kooperationserfahrungen.

Die Möglichkeit, aus der eigenen Inte-
ressenlage heraus Einfluss zu nehmen 
auf die GDA, ist ein wesentlicher Ansatz-
punkt für die Weiterentwicklung der Zu-
sammenarbeit der Träger der GDA mit 
Dritten. Deshalb wurde in der Vorberei-
tung der zweiten GDA-Periode bereits die 
Konsequenz gezogen, zur Auswahl der Ar-
beitsschutzziele einen intensiven Konsul-
tationsprozess mit Dritten durchzuführen 
und regelmäßige Gespräche mit den Ko-
operationspartnern zu führen. ▸

„Die Arbeit der Aufsichtsdienste insgesamt nehmen die Betriebe überwiegend positiv wahr: 
71 Prozent der befragten Unternehmen attestieren eine geringe Störung der Arbeitsabläufe, 
68 Prozent fühlen sich kompetent beraten.“
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Zielebene „betriebliche Prävention“
Zur Zielebene „betriebliche Prävention für 
Gesundheit und Wettbewerbsfähigkeit“ 
lassen sich im Rahmen der GDA-Dache-
valuation derzeit nur Daten aus der Un-
ternehmens- und der Beschäftigtenbefra-
gung heranziehen.

In beiden Befragungen wurde nach As-
pekten der betrieblichen Präventionskul-
tur und auch der Gesundheitskompetenz 
der Beschäftigten gefragt. Die Ergebnisse 
ergeben eine aktuelle Zustandsbeschrei-
bung, mögliche Wirkungen der GDA wer-
den sich erst nach der Wiederholung 
dieser Befragungen in der zweiten GDA-
Periode zeigen können.

Die Verteilung der Antworten der Verant-
wortlichen in den Betrieben auf die Frage:
„Wie häufi g werden Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzfragen in Ihren Abtei-
lungs- oder Arbeitsgruppenbesprechun-
gen diskutiert?“ zeigt Tabelle 2.

15 Prozent der Betriebe thematisieren in 
internen Besprechungen nie Fragen der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes, 
70 Prozent tun dies mindestens einmal 
pro Jahr. Werden die Antworten beschäf-
tigtengewichtet ausgewertet, betriff t dies 
sogar 84 Prozent aller Beschäftigten.

Die gleiche Frage wurde auch den Be-
schäftigten gestellt. 72 Prozent gaben an, 
dass mit ihnen mindestens einmal pro 

Jahr Sicherheits- und Gesundheitsfragen 
im Betrieb besprochen wurden, also eine 
relativ gute Übereinstimmung mit der Be-
triebsbefragung.

Zur Kompetenz der Beschäftigten in Fra-
gen des betrieblichen Gesundheitsschut-
zes antworteten 56 Prozent, dass sie Vor-
schläge zur Verbesserung von Sicherheit 
und Gesundheit im Betrieb machen, 80 
Prozent, dass sie sich mitverantwortlich 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz im 
Betrieb fühlen und eingreifen, wenn sich 
andere sicherheitswidrig verhalten.

Die Verantwortlichen in den Betrieben 
wurden um eine Bewertung des Zusam-
menhangs von Arbeitsschutz und Un-
ternehmenserfolg befragt. Knapp die 
Hälfte (48 Prozent) gab an, dass der Ar-
beitsschutz letztlich dabei helfe, Kosten 
zu senken. Diese Überzeugung scheint in 
größeren Betrieben deutlich weiter ver-
breitet zu sein (73 Prozent in Betrieben mit 
250 und mehr Beschäftigten) als in kleine-
ren Betrieben (45 Prozent in Betrieben mit 
1 bis 9 Beschäftigten). 

Nur eine Minderheit von 9 Prozent aller 
Betriebe gibt an, der Arbeitsschutz werde 
vor allem als Kostenfaktor betrachtet, dem 
kein entsprechender Nutzen gegenüber-
stehe. Eine große Gruppe von 40 Prozent 
der Befragten ist der Meinung, dass der Ar-
beitsschutz weder zum Unternehmenser-
folg beitrage noch diesem schade.

Es ist sicher ein Ansporn für die Träger
der GDA, in dieser großen neutralen Grup-
pe mehr davon zu überzeugen, dass Si-
cherheit und Gesundheitsschutz einen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. 
Der nächsten Betriebsbefragung kann ge-
spannt entgegengesehen werden.

Ausblick
Dieser Artikel will Appetit darauf machen, 
sich den zweiten Zwischenbericht in Gänze 
anzuschauen (unter www.gda-portal.de).
Viele Ergebnisse lassen einen mehr oder 
weniger großen Interpretationsspielraum 
zu. Der geneigte Leser ist aufgerufen, sich 
an der Interpretation zu beteiligen und 
mit seinen Überlegungen dazu beizutra-
gen, Schlussfolgerungen für die GDA und 
die Tätigkeit ihrer Träger zu ziehen. ●
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Schmitt, B.: Die Evaluation der Gemein-
samen Deutschen Arbeitsschutzstrategie 
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Tabelle 2: Antworten der Betriebe auf die Frage: „Wie häu� g werden Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzfragen in Ihren Abteilungs- oder Arbeitsgruppenbesprechungen 
diskutiert?“ (Angaben in Prozent (Di� erenzen zu 100 Prozent: „weiß nicht“) betriebs-
gewichtete Auswertung)

gesamt 1 bis 9 
Beschä� igte

10 bis 49 
Beschä� igte

50 bis 249 
Beschä� igte

250+ 
Beschä� igte

Mehrmals 
pro Monat

6 6 6 9 24

Mehrmals 
pro Jahr

36 31 45 62 63

Einmal 
pro Jahr

28 28 30 19 8

Seltener 
als einmal 
pro Jahr

14 15 13 6 2

Nie 15 18 6 2 0
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undenbefragungen geben Rück-
meldung darüber, wie zufrieden 
Kunden mit Produkten oder Leis-

tungen einer Organisation sind. Gleicher-
maßen wird durch eine Kundenbefragung 
die Bindung der Kunden an die Organisati-
on gestärkt, da ihre Meinung als wichtig er-
achtet wird. Im Mai 2010 startete  eine Mit-
gliederbefragung der Unfallkasse Hessen  
(UKH). Ziel der Kundenbefragung war es, 
die Mitgliederbetreuung, die Öffentlich-
keitsarbeit und den Service der UKH durch 
die Kunden bewerten zu lassen, Quellen 
der Unzufriedenheit bei den Kunden auf-
zudecken, kritische Aspekte des Kunden-
service zu identifizieren (zum Beispiel 
Freundlichkeit, Kompetenz, Schnelligkeit) 
und Verbesserungspotenziale abzuleiten. 
Neben der von der UKH regelmäßig durch-
geführten Versichertenbefragung wurden 
im Rahmen der Kundenbefragung erstmals 
die Mitgliedsunternehmen und Schulen 
um ein Feedback gebeten. 

Methodisches Vorgehen
Die Planung der Kundenbefragung erfor-
derte neben einer Zielbestimmung auch 
eine Analyse der Kundenprozesse. Das 
sind jene Prozesse, bei denen derer die 
Kunden in Kontakt mit der Organisation 
treten, um zum Beispiel Produkte oder 
Dienstleistungen oder eine Betreuung 
und Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Nur die vom Kunden erlebten Kontakte 
zur Organisation können Gegenstand sei-
ner Bewertung und Inhalt des Fragebo-
gens sein. 

Die Kundenbefragung erfolgte auf Basis 
eines standardisierten Fragebogens, der 
aus sechs Teilen bestand. Nach den Ein-
gangsfragen zu allgemeinen Angaben im 
ersten Abschnitt wurden im zweiten Teil 
Fragen zur Inanspruchnahme von Leis-
tungen und Kontakt zur UKH gestellt. Der 
dritte Abschnitt beschäftigte sich mit der 
Bewertung der Leistungen und des Ser-

vice der UKH. Während es im vierten Teil 
um das Image der UKH ging, wurden im 
fünften Teil Angaben zur Gesamtzufrie-
denheit erfragt. Schließlich konnten die 
Teilnehmenden im letzten Abschnitt noch 
Anregungen und Wünsche angeben.

Im Laufe der Fragebogenentwicklung 
wurde deutlich, dass zwei Fragebögen er-
forderlich sind. So mussten in den jewei-
ligen Fragebögen die spezifischen Leis-
tungen für Mitgliedsunternehmen und 
Schulen sowie diese unterschiedliche Or-
ganisationsformen berücksichtigt werden. 
Damit war eine gemeinsame Auswertung 
nicht in allen Bereichen möglich.

Die Mitgliederbefragung wurde vom Ins-
titut für Arbeit und Gesundheit der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IAG) durchgeführt. Es wurden insgesamt 
1.220 beitragspfl ichtige Mitgliedsbetriebe 
und 919 Schulen der UKH angeschrieben. 

Ergebnisse der Mitgliederbefragung der Unfallkasse Hessen

Große Zufriedenheit bei den Kunden
Wie bewerten die Mitgliedsbetriebe die Kundenbetreuung, die Ö� entlichkeitsarbeit 
und den Service? Die Unfallkasse Hessen fragte nach – mit erfreulichem Resultat.

K

Abbildung 1: Das Image der UKH in den Mitgliedsbetrieben

● tri�   voll und ganz zu ● tri�   ziemlich zu ● tri�   mittelmäßig zu ● tri�   wenig zu ● tri�   überhaupt nicht zu

Abbildung 2: Das Image der UKH in den Schulen
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Da keine namentlich bekannten An-
sprechpartner der Mitgliedsunternehmen 
und Schulen zur Verfügung standen, er-
gab sich für die Kundenbefragung die 
Schwierigkeit, die Teilnehmer zu fi nden, 
die schon Kontakt zur UKH hatten und 
den Fragebogen aufgrund ihrer Kenntnis-
se auch beantworten konnten. Hier wurde 
im Anschreiben darum gebeten, dass der 
Fragebogen in der Organisation entspre-
chend weitergeleitet wird.

Ergebnisse
Im Folgenden werden zentrale Ergebnis-
se der Kundenbefragung dargestellt. Der 
Rücklauf der Papierfragebögen betrug 
bei den Mitgliedsbetrieben rund 53 Pro-
zent und bei den Schulen 51 Prozent. Es 
war auff ällig, dass fast die Hälfte der Be-
fragten (etwa 46 Prozent) bei der Frage 
nach der Funktion im Unternehmen die 
Antwortkategorie „andere Funktion“ an-
gekreuzt hat. Dabei handelte es sich zum 
Beispiel um Personalleiter, Personalsach-
bearbeiter, Angestellte in der Verwaltung, 
Arbeitsschutzkoordinatoren oder Sicher-
heitsbeauftragte. Etwa ein Viertel der Be-
fragten (24 Prozent) in den Unternehmen 
waren als Amts- oder Fachbereichsleiter 
und knapp 18 Prozent als Geschäftsführer 
oder Betriebsleiter tätig. Die restlichen Be-
fragten verteilten sich in den Mitgliedsbe-
trieben auf die Funktionen Fachkraft für 
Arbeitssicherheit (circa sechs Prozent), 
Dienststellenleiter (vier Prozent) und Bür-
germeister (drei Prozent). Bei den Schu-
len wurde der Fragebogen in erster Linie 
von den Schulleitern oder Rektoren (rund 
51 Prozent) und den Schulsekretärinnen 
(etwa 42 Prozent) beantwortet. In geringe-
rem Umfang beantworteten Lehrer, die als 
Sicherheitsbeauftragte im inneren Schul-
bereich tätig waren (knapp fünf Prozent), 
Lehrer (0,2 Prozent) sowie Personen mit 
anderen Funktionen (ein Prozent) den Fra-
gebogen.

Die Leistungen und der Service der UKH 
wurden von einem Großteil der Befragten 
sowohl in den Mitgliedsbetrieben als auch 
in den Schulen positiv bewertet. Hier gab 
es in beiden Organisationsformen für die 
jeweiligen zu bewertenden Indikatoren 
Zustimmungen von über 80 Prozent. So 

traf es für einen Großteil der Befragten 
in den Mitgliedsbetrieben und Schulen 
„ziemlich“ bis „voll und ganz“ zu, dass 
die Ansprechpartner der UKH bei Bedarf 
schnell erreichbar sind, die Anliegen der 
Kunden zügig bearbeiten sowie verständ-
liche und nachvollziehbare mündliche 
Auskünfte geben. Nicht nur die Freund-
lichkeit wurde von der Mehrheit der Be-
fragten in den jeweiligen Organisationen 
positiv bewertet, sondern auch die fach-
lich kompetente Bearbeitung der Kunden-
anliegen. 

Das Image der UKH wurde von den Be-
fragten in den Unternehmen und Schu-
len ebenfalls positiv eingeschätzt. In den 
Abbildungen 1 und 2 sind ausgewählte 
Aspekte zum Image der UKH dargestellt. 

Wie die beiden Abbildungen zeigen, triff t 
es für die Mehrheit der Befragten „ziem-
lich“ bis „voll und ganz“ zu, dass die UKH 
kundenorientiert, schnell und transpa-
rent in ihren Entscheidungen ist. Bei der 
Frage, ob die UKH bürokratisch ist, ergibt 
sich ein etwas diff erenzierteres Bild. Hier 
waren zwar über 45 Prozent der Befrag-
ten in den Mitgliedsbetrieben und rund 47 
Prozent der Befragten in den Schulen der 
Auff assung, dass das wenig bis überhaupt 
nicht zutriff t, ein Fünftel der Befragten er-
lebten die UKH jedoch als „ziemlich“ bis 
„voll und ganz“ bürokratisch.

Insgesamt betrachtet, sind die meisten 
Befragten in den Mitgliedsbetrieben (87 
Prozent) und Schulen (91 Prozent) mit 
der Betreuung der UKH „ziemlich“ bezie-
hungsweise „voll und ganz“ zufrieden. 
Ebenso zufrieden sind die Befragten in 
den Mitgliedsbetrieben (87 Prozent) und 
Schulen (89 Prozent) mit der fachlichen 
Beratung durch die UKH. Bei Fragen zum 
Versicherungs- und Arbeitsschutz würden 
sich mehr als 95 Prozent der Befragten in 
den Betrieben und rund 93 Prozent in den 
Schulen wieder an die UKH wenden. 

Resümee
Die Ergebnisse zeigen, dass die Leistun-
gen und die Servicequalität der UKH von 
den Befragten sowohl in den Mitgliedsbe-
trieben als auch in den  Schulen sehr posi-
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tiv wahrgenommen wurden. Die UKH hat 
ein positives Image. Die Ergebnisse der 
Gesamtzufriedenheit mit der UKH weisen 
ebenfalls gute Bewertungen durch die 
Mitglieder aus. Warum ein Teil der Befrag-
ten die UKH als bürokratisch erlebt, lässt 
sich aus der vorliegenden Kundenbefra-
gung nicht abschließend klären. Hier sind 
weitergehende Analysen erforderlich. Um 
Ansatzpunkte für Optimierungen in den 
Dienstleistungsprozessen der UKH abzu-
leiten, könnten in zukünftigen Befragun-
gen geschäftsbereichsbezogen gezieltere 
beziehungsweise tiefergehende Fragen 
gestellt werden. ●
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eim Fachgespräch der Messtech-
nischen Dienste, dem jährlichen 
Treff en von Gefahrstoff experten 

der UV-Träger in Sankt Augustin, wurde 
die Zusammenstellung von DNEL initi-
iert. Eine solche Liste wird jetzt zentral 
im Internet angeboten, um allen Bran-
chen eine Hilfe zu geben, denn die DNEL 
können bei der Gefährdungsbeurteilung 
nützlich sein. Damit sind die UV-Träger in 
Belangen des Arbeitsschutzes auch An-
sprechpartner der Europäischen Chemi-
kalienagentur für diese neue Kenngröße 
geworden.

Ohne Daten kein Markt
Das neue Chemikalienrecht der Europäi-
schen Union verlangt von Herstellern und 
Importeuren, mehr Informationen über 
gefährliche Eigenschaften chemischer 
Stoffe auf den Tisch zu legen. Die Paro-
le heißt „Ohne Daten kein Markt“. Das 
kommt auch dem Arbeitsschutz zugute. 
Denn je besser die Verantwortlichen über 
die Gefahren Bescheid wissen, die von 
einer bestimmten chemischen Substanz 
ausgehen, umso wirkungsvoller können 

die Beschäftigten beim Umgang mit die-
ser Substanz geschützt werden. Es gilt al-
so, das wachsende Informationsangebot 
für den Arbeitsschutz zu erschließen und 
nutzbringend anzuwenden.

Von besonderem Interesse können da-
bei die DNEL sein. Noch ist diese Buch-
stabenfolge so ungewohnt, dass es keine 
einheitliche Ausspracheregel gibt. Die ei-
nen sagen „deh-enn-eh-ell“, andere „Deh-
nel“ und wieder andere, die ihre Englisch-
kenntnisse unter Beweis stellen wollen, 
sprechen von „Dihnell“. Denn die Abkür-
zung stammt tatsächlich aus dem Engli-
schen und steht für „Derived No-Effect 
Level(s)“. Gemeint sind spezifische An-
gaben zu sicheren Konzentrationen von 
Einzelstoff en, die niedrig genug sind, dass 
sie keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit mehr haben.

Für Chemikalien, die in größeren Mengen 
auf den europäischen Markt kommen sol-
len, müssen die „Inverkehrbringer“, wie 
sie in schönstem Juristendeutsch offizi-
ell genannt werden, solche DNEL ablei-

ten. Abhängig von der Verwendung eines 
Stoff es kann es erforderlich sein, für ein 
und dieselbe Chemikalie mehrere sol-
cher Werte aufzustellen, beispielswei-
se für gesunde erwachsene Arbeiter, für 
Kinder und für schwangere Frauen. Auch 
die möglichen Aufnahmewege einer Sub-
stanz in den Körper, also über die Lunge, 
den Mund oder die Haut, müssen gegebe-
nenfalls getrennt berücksichtigt werden. 

Für den Arbeitsschutz besonders bedeut-
sam sind naturgemäß die DNEL für Ar-
beitskräfte bei längerfristiger Einwirkung 
der betrachteten Chemikalie. Das deut-
sche Regelwerk sieht ausdrücklich vor, 
dass unter anderem diese DNEL speziell 
für Stoff e, die am Arbeitsplatz eingeatmet 
werden („inhalativer Aufnahmeweg“), 
dann bei der Gefährdungsbeurteilung he-
rangezogen werden sollen, wenn ein na-
tionaler oder europäischer Luftgrenzwert 
fehlt. Obwohl das europäische Chemika-
lienrecht erst seit knapp sechs Jahren in 
Kraft ist, übersteigt inzwischen die Zahl 
der Arbeitsplatz-DNEL diejenige der natio-
nalen Arbeitsplatzgrenzwerte bei weitem.

Die „Derived No-E� ect Levels“ (DNEL) sind wichtige Kenngrößen zur Beurteilung der 
Gesundheitsgefahr eines Gefahrsto� es. Eine neue Datenbank macht sie nun besser zugänglich.

Aus der Forschung

DNEL – Ein neuer Service der DGUV 
für alle Branchen

B

„Das neue Chemikalienrecht 
der Europäischen Union 
verlangt von Herstellern 
und Importeuren, mehr 
Informationen über gefährliche 
Eigenschaften chemischer 
Stoffe auf den Tisch zu legen. 
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Bisher umständlicher 
Informationsweg 
Wenn man nicht gerade über Sicherheits-
datenblätter verfügt, in denen die DNEL 
aufgeführt sind, ist es umständlich her-
auszufi nden, ob es für einen Stoff  einen 
DNEL gibt und wie hoch dieser ist. Die Eu-
ropäische Chemikalienagentur (ECHA) in 
Helsinki stellt die Angaben der Hersteller 
und Importeure zwar nach Stoff en geord-
net auf ihrer Internetseite ein. Dort ver-
bergen sich in einem etwas abgelegenen 
Unterkapitel auch die DNEL für die be-
treff ende Chemikalie – sofern diese über-
haupt angegeben sind. Es bedarf aber 
einiger Kenntnisse zum Aufbau der ECHA-
Homepage und noch mehr Mausklicks, 
um an die richtige Stelle zu gelangen.

Um diesen Zugang zu erleichtern, haben 
die Unfallversicherungsträger das Institut 
für Arbeitsschutz (IFA) der DGUV gebeten, 
die Arbeitsplatz-DNEL für längerfristige 
inhalative Einwirkung zusammenzustel-
len und kostenfrei über ein Online-Portal 
zur Verfügung zu stellen. Als Grundstock 
sollte eine umfangreiche branchenbezo-
gene Teilliste der Berufsgenossenschaft 
der Bauwirtschaft (BG BAU) dienen.

Mit dieser Starthilfe wurde das Projekt an-
gegangen und von einem Expertenkreis 

betreut, in dem nicht nur die Unfallversi-
cherungsträger BG BAU, BG ETEM, BGHM, 
BGRCI, VBG und UK NRW vertreten sind, 
sondern auch Fachleute der Bundesan-
stalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA), des hessischen Sozialminis-
teriums, des Verbandes der Chemischen 
Industrie (VCI) und der österreichischen 
Unfallversicherung AUVA mitwirken.

2000 Sto� e katalogisiert
Inzwischen wurden alle arbeitsplatzbe-
zogenen DNEL von der ECHA-Webseite 
in übersichtliche Listen übertragen und 
stehen bei der DGUV im Internet (rund 
2.000 Stoffe). Das IFA hat es zudem ge-
schaff t, eine „GESTIS-DNEL-Datenbank“ 
als jüngstes Mitglied der Familie des 
DGUV-Gefahrstoffinformationssystems 
GESTIS im World Wide Web anzubieten 
– in deutscher und englischer Sprache. 
Hier können DNEL für mehr als tausend 
Arbeitsstoff e über eine Einzelstoff abfrage 
gesucht werden.

Als zusätzliche Serviceleistung erhalten 
die Nutzerinnen und Nutzer der Daten-
bank weitere Informationen, die ihnen 
die Identifi zierung der Stoff e erleichtern 
(was bekanntlich bei manch einer orga-
nisch-chemischen Verbindung mit vie-
len unterschiedlichen Namen nicht ganz 

einfach ist). Es versteht sich von selbst, 
dass besonders darauf hingewiesen wird, 
wenn es für einen Stoff einen „amtli-
chen“ Arbeitsplatzgrenzwert gibt, der in 
Deutschland eingehalten werden muss. 
Für diejenigen Stoff e, die (noch) keinen 
Arbeitsplatzgrenzwert haben, können die 
DNEL eine Hilfe bei der Gefährdungsbeur-
teilung sein.

Grenzen der DNEL-Werte
Wichtig ist aber, dass dieses neue Inst-
rument nicht völlig unkritisch eingesetzt 
wird. Bei rechtlich verbindlichen Luft-
grenzwerten wird der Ableitungsweg in 
jedem Einzelfall veröff entlicht und kann 
nachvollzogen werden. Solche Begrün-
dungsdokumente sind für DNEL in der 
Regel nicht verfügbar. 

Um wenigstens grobe Übertragungsfeh-
ler zu unterbinden, will das IFA die bei 
der Chemikalienagentur gefundenen 
DNEL-Werte auch mit Angaben aus an-
deren Quellen vergleichen, etwa aus Si-
cherheitsdatenblättern. Eine solide wis-
senschaftliche Überprüfung aller DNEL 
würde allerdings selbst die DGUV über-
fordern. Daher hat der Projektbegleitkreis 
die GESTIS-DNEL-Datenbank mit Erläute-
rungstexten versehen, welche die Hinter-
gründe genauer erklären und mögliche 
Fallstricke aufzeigen. Und im Stillen hof-
fen die Mütter und Väter des DNEL-Inter-
netportals der DGUV, dass die nun besser 
zugänglichen DNEL von einem größeren 
Publikum begutachtet und damit allfälli-
ge Fehler schneller erkannt und behoben 
werden.

Derzeit entwirft der Expertenkreis ein zu-
sätzliches Praxismodul, das anhand ein-
zelner Anwendungsbeispiele veranschau-
lichen soll, wie die DNEL im Arbeitsschutz 
konkret genutzt werden. ●
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!
Die GESTIS-DNEL-Datenbank ist erreichbar 
unter www.dguv.de > webcode d145542
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eil der Versicherte mit der Ent-
fernung zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte eine notwen-

dige Schwelle überwinden muss, ohne die 
er einer versicherten Tätigkeit nicht nach-
gehen kann, rechtfertigt dies die gesetzli-
che Grundentscheidung in § 8 Abs. 2 Nr. 1 
SGB VII, die Wege von und nach dem Ort 
der Tätigkeit als versicherte Tätigkeit zu 
qualifi zieren. 1

Allerdings hat der Gesetzgeber nicht 
schlechthin jeden Weg unter Versiche-
rungsschutz gestellt, der zur Arbeitsstät-
te führt oder von ihr aus begonnen wird; 
vielmehr ist es auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 
SGB VII darüber hinaus erforderlich, dass 
der Weg mit der Tätigkeit im Unterneh-
men – rechtlich – zusammenhängt, das 
heißt, dass ein innerer Zusammenhang 
zwischen dem Weg und der Tätigkeit in 
dem Unternehmen besteht. 2 Dieser innere
Zusammenhang setzt voraus, dass der 
Weg, den der Versicherte zurücklegt, we-
sentlich dazu dient, den Ort der Tätig-
keit oder nach deren Beendigung – in der 
Regel – die eigene Wohnung oder einen 
anderen Endpunkt des Weges von dem 
Ort der Tätigkeit aus zu erreichen. Wenn 
nicht der häusliche Bereich, sondern ein 
„dritter Ort“ – dies ist begriffl  ich jeder Ort, 
der nicht die Wohnung des Versicherten 
ist 3 – der Ausgangspunkt oder Endpunkt 
des nach oder von dem Ort der Tätigkeit 
angetretenen Weges ist, ist für den inne-
ren Zusammenhang entscheidend, ob 
dieser Weg noch von dem Vorhaben des 
Versicherten rechtlich wesentlich geprägt 
ist, sich zur Arbeit zu begeben oder von 

dieser zurückzukehren. 4 Diese Problema-
tik ist Gegenstand neuer Rechtsprechung 
zur unangemessenen Länge der Wegstre-
cke vom dritten Ort zum Ort der Tätigkeit.5

Der zweite Teil des Beitrags widmet sich 
neuer Rechtsprechung zum Unfallver-
sicherungsschutz beim Wegeunfall bei 
wiederholter Heimfahrt, wenn nach Ver-
lassen der Arbeitsstätte zunächst eine ei-
genwirtschaftlich veranlasste Rückkehr in 
den Betrieb, jedoch dann eine Wiederauf-
nahme der betrieblichen Tätigkeit erfolgt 
und anschließend die Heimfahrt angetre-
ten wird. 6

1.  Bedeutung der unangemessen 
langen Wegstrecke vom dritten 
Ort zur Arbeitsstätte

Wenn nicht der häusliche Bereich, son-
dern ein sogenannter dritter Ort den Aus-
gangspunkt des nach dem Ort der Tätig-
keit angetretenen Weges bildet, ist für den 
inneren Zusammenhang entscheidend, ob 
dieser Weg noch von dem Vorhaben des 
Versicherten, sich zur Arbeit zu begeben, 
oder aber rechtlich davon wesentlich ge-
prägt ist, einen eigenwirtschaftlichen 
Besuch am dritten Ort abzuschließen, 
ist der Weg vom dritten Ort unverhält-
nismäßig unangemessen länger als von 
der Wohnung zum Ort der Tätigkeit, wird 
die erheblich längere Wegstrecke grund-
sätzlich nicht durch die beabsichtigte 
betriebliche Tätigkeit geprägt, sondern 
durch die eigenwirtschaftliche Verrich-
tung am dritten Ort. Diese Aussagen hat 
das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz 
in seiner Entscheidung vom 27. September

2012 getroff en, 7 der im Wesentlichen fol-
gender Sachverhalt zugrunde liegt: Der 
Kläger erlitt am 12. Februar 2009 einen 
Verkehrsunfall, bei dem er sich unter an-
derem Verletzungen im Bereich des fünf-
ten Halswirbel körpers zugezogen hat. Am 
Unfalltag hatte der Kläger die Fahrt zur 

Gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII liegt eine versicherte Tätigkeit und damit ein Arbeitsunfall
im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII auch beim Zurücklegen des mit der versicherten 
Tätigkeit zusammenhängenden unmittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit vor. 

Neue Rechtsprechung zur Entschädigung des Wegeunfalls

Unangemessen lange Wegstrecke 
und Versicherungsschutz 
bei wiederholten Heimfahrten

W
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Arbeit von der Wohnung seiner Freundin 
angetreten; die Entfernung vom Haus sei-
ner Eltern – dort war der Kläger polizei-
lich gemeldet, und dort hatte er ein Zim-
mer mit Bad- und Küchenbenutzung – bis 
zu seiner Arbeitsstätte betrug 6,57 km bei 
einer Fahrtzeit von etwa zehn Minuten, 
während die Entfernung von der Woh-
nung der Freundin bis zur Arbeitsstätte 
55,02 km bei einer Fahrzeit von knapp ei-
ner Stunde betrug. 

Mit seiner ablehnenden Verwaltungsent-
scheidung hat der Unfallversicherungs-
träger herausgestellt, dass die Entfernung 
zwischen Betriebsstätte und Wohnung der 
Freundin unverhältnismäßig weit gewe-
sen ist, so dass der Weg vom dritten Ort 
nicht durch die beabsichtigte betriebliche 
Tätigkeit geprägt sei, sondern durch die 
eigenwirtschaftliche Tätigkeit am dritten 
Ort. Auf die hiergegen gerichtete Klage hat 
das Sozialgericht die angefochtene Ver-
waltungsentscheidung aufgehoben und 

den beklagten Unfallversicherungsträger 
verurteilt, das schädigende Ereignis vom 
12. Februar 2009 als Arbeitsunfall festzu-
stellen und zu entschädigen. Es spiele kei-
ne Rolle – so das erstinstanzliche Gericht –,
dass die Fahrtstrecke vom Haus der Eltern 
des Klägers zur Arbeitsstätte wesentlich 
kürzer gewesen sei als die Fahrtstrecke 
von der Freundin zur Arbeitsstätte; ent-
scheidend sei vielmehr die innere Hand-
lungstendenz des Klägers gewesen, am 
12. Februar 2009 morgens seinen Arbeits-
platz aufzusuchen.

Auf die hiergegen gerichtete Berufung hat 
das Landessozialgericht (LSG) die erstins-
tanzliche Entscheidung aufgehoben und 
die Klage abgewiesen; die Revision wur-
de nicht zugelassen. 8 Es sei zu berück-
sichtigen – so das LSG –, dass ein nicht 
von der Wohnung angetretener Weg nach 
Sinn und Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB 
VII grundsätzlich unter Berücksichtigung 
aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls 

in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem üblichen Weg nach und von dem Ort 
der Tätigkeit stehen müsse; ein wesent-
liches, wenn auch nicht das allein ent-
scheidende Kriterium für die Prüfung der 
Angemessenheit sei die Entfernung. Der 
bisherigen Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts (BSG) lässt sich keine feste 
Vorgabe entnehmen, wann das Verhältnis 
der beiden Strecken – häuslicher Bereich/
Arbeitsstätte und dritter Ort/Arbeitsstätte 
– zueinander nicht mehr als angemessen 
anzusehen ist. Das BSG hat die Grenze zur 
Unangemessenheit bei einem Zehnfachen 
der üblichen Entfernung als nach der Ver-
kehrsanschauung deutlich überschritten 
angesehen. 9 Vor diesem Hintergrund hat 
das LSG berücksichtigt, dass die vom Klä-
ger von der Wohnung seiner Freundin bis 
zur Arbeitsstätte zurückzulegende Weg-
strecke 8,37-mal so lang war wie diejenige,
die er vom Haus seiner Eltern bis zur Ar-
beitsstätte zurückzulegen hatte; und 
schließlich ist der Aufenthalt am dritten 
Ort auch nicht durch betriebsdienliche 
Zwecke geprägt, sondern allein eigenwirt-
schaftlich motiviert gewesen, da er der 
Aufrechterhaltung der zwischenmensch-
lichen Beziehungen des Klägers zu seiner 
Freundin dienen sollte. Das Berufungsge-
richt hat daher zutreff end einen Versiche-
rungsschutz des Klägers gemäß § 8 Abs. 2 
Nr. 1 SGB VII verneint.

Im Rahmen der Bewertung des unfall-
bringenden Weges hat die frühere Recht-
sprechung des BSG stärker auf die un-
terschiedlichen Entfernungen zwischen 
der Wohnung und der Arbeitsstätte so-
wie dem dritten Ort und der Arbeitsstätte 
abgestellt. 10 Die neuere Rechtsprechung 
des BSG berücksichtigt zwar weiterhin 
die Entfernungen, misst ihnen aber aus-
drücklich nicht die allein entscheiden-
de Bedeutung zu und verlangt, dass al-
le Umstände des jeweiligen Einzelfalles 
stärker zu berücksichtigen sind. 11 ▸

„Ein wesentliches, wenn auch 
nicht das allein entscheidende 
Kriterium für die Prüfung 
der Angemessenheit ist die 
Entfernung.“
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Als derartige Umstände sind insbesondere 
zu berücksichtigen, ob am dritten Ort Ver-
richtungen des täglichen Lebens erledigt 
wurden oder werden sollen, die keinerlei 
Bezug zur versicherten Tätigkeit an sich 
haben, oder ob es sich um Verrichtungen 
handelt, die zumindest mittelbar auch 
dem Betrieb zugutekommen sollen, wie 
zum Beispiel Arztbesuche zur Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit. Diese betriebsbezogenen Umstände 
beeinfl ussen zwar nicht die Beurteilung 
der Angemessenheit des Weges vom drit-
ten Ort, können ihn jedoch im Sinne einer 
Betriebsdienlichkeit prägen. 12

Die Angemessenheit einer Wegstrecke – 
allerdings ohne die Problematik Weg vom 
Ort der Tätigkeit zu einem dritten Ort – ist 
zweitinstanzlich letztmalig in einer Ent-
scheidung vom 19. Dezember 2012 ange-
sprochen worden. 13 Das LSG hat bei Aus-
wahl einer Strecke für die Heimfahrt vom 
Arbeitsplatz, die doppelt so weit ist wie 
der direkte, grundsätzlich auch zumutba-
re Weg (hier 44 km statt 21 km), den Un-
fallversicherungsschutz verneint, zumal 
wenn es sowohl topographisch als auch 
verkehrstechnisch nächst kürzere Alter-
nativen gibt. Diese Aussage über die Un-
angemessenheit zur üblichen Wegstre-
cke lässt sich wohl auch heranziehen, 
wenn es um die Frage geht, ob der Weg 
vom dritten Ort unverhältnismäßig unan-
gemessen länger ist als der Weg von der 
Wohnung zum Ort der Tätigkeit.

2.  Versicherungsschutz bei 
wiederholten Heimfahrten

Versicherungsschutz ist auch dann gege-
ben, wenn ein Versicherter zwar zunächst 
aus eigenwirtschaftlichen Motiven in den 
Betrieb zurückkehrt, sodann aber die Ar-
beit wieder aufnimmt, damit den betrieb-
lichen Zusammenhang wieder herstellt 
und danach von der Arbeit heimfährt. 14

Auch ein mehrmaliges Zurücklegen des 
Weges vom oder zum Ort der Tätigkeit 
während eines Arbeitstages kann mit der 
versicherten Tätigkeit zusammenhängen, 
wenn der erneute Weg betrieblich veran-
lasst ist; dies hat das BSG angenommen, 
wenn der Versicherte an seinem Arbeits-
platz bemerkt hat, dass er zu Hause be-
fi ndliche Unterlagen und Werkzeuge für 
die weitere betriebliche Tätigkeit benötigt, 

und sich aus diesem Grund auf den Weg 
zu seiner Wohnung und zurück zum Ort 
der Tätigkeit begeben hat. 15 Zur Klarstel-
lung ist allerdings darauf hinzuweisen, 
dass kein Versicherungsschutz besteht, 
wenn der Versicherte auf dem Weg zum 
Ort der Tätigkeit umkehrt, weil er einen 
vergessenen Gegenstand holen will, der 
eigenwirtschaftlich Verwendung finden 
soll. 16

In einer neuen Entscheidung vom 24. Ok-
tober 2012 sind zweitinstanzlich Aussagen 
zum Unfallversicherungsschutz bei einem 
Wegeunfall bei wiederholter Heimfahrt 
gemacht worden, wenn nach Verlassen 
der Arbeitsstätte zunächst eine eigenwirt-
schaftlich veranlasste Rückkehr in den Be-
trieb, jedoch dann eine Wiederaufnahme 
der betrieblichen Tätigkeit erfolgt ist. 17 Der 
Entscheidung liegt im Wesentlichen fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger

macht die Gewährung einer Entschädi-
gung aus Anlass eines Motorradunfalles
vom 18. April 2006 mit erheblichen Ge-
sundheitsschäden geltend, den er auf 
dem direkten Weg von der Arbeitsstät-
te zum Wohnort erlitten hat. Zuvor hatte 
der Kläger schon einmal den Weg von der 
Arbeitsstätte zur Wohnung beschritten, 
als er unterwegs bemerkte, dass er seine 
Geldbörse auf seiner Arbeitsstätte ver-
gessen hatte. Nach Rückkehr zur Arbeits-
stätte, um die Geldbörse zu holen, hat der 
Kläger im Betrieb aus betrieblichen Grün-
den an einem Gespräch mit Arbeitskolle-
gen teilgenommen. Die Arbeitskollegen 
haben in der mündlichen Verhandlung 
vor dem erstinstanzlichen Gericht ge-
schildert, dass sie in der Vorbereitung ei-
ner Veranstaltung gewesen seien, hierfür 
den Kläger brauchten und es ein günstiger 
Moment gewesen sei, den Kläger auf das 
anstehende Projekt anzusprechen. 
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Der beklagte Unfallversicherungsträger 
lehnte die Gewährung von Entschädi-
gungsleistungen aus Anlass des Unfaller-
eignisses ab; Widerspruchs- und Klage-
verfahren blieben erfolglos. Der Kläger sei 
zu seinem Arbeitsplatz zurückgefahren, 
um seine Geldbörse zu holen; bei dieser 
Fahrt sei seine Handlungstendenz nicht 
darauf gerichtet gewesen, seine betriebli-
che Tätigkeit aufzunehmen, er habe daher 
seinen Arbeitsweg unterbrochen.

Auf die hiergegen gerichtete Berufung hat 
das Landessozialgericht unter Aufhebung 
der angefochtenen Verwaltungsentschei-
dung und des erstinstanzlichen Urteils 
festgestellt, dass das Ereignis vom 18. Ap-
ril 2006 ein Arbeitsunfall gewesen ist. 18

Mit dem Umdrehen auf dem Heimweg und 
der Absicht, die vergessene Geldbörse zu 
holen, sei der betriebliche Zusammen-
hang unterbrochen und der Kläger eigen-
wirtschaftlich tätig gewesen. Die Unter-
brechung der versicherten Tätigkeit durch 
eigenwirtschaftliche Aktivitäten sei zum 
Unfallzeitpunkt wieder beendet gewesen; 
einer versicherten Tätigkeit nach § 8 Abs. 2 
Nr. 1 SGB VII sei der Kläger durch die Teil-
nahme an einem dienstlichen Gespräch 
nachgegangen, ebenso auf der anschlie-
ßenden Heimfahrt. Diese sei kein Rück-
weg von einer beziehungsweise im Rah-

men einer privaten Verrichtung, sondern 
von der versicherten Tätigkeit.

Es ist dem LSG zuzustimmen, dass mit der 
Wiederaufnahme der betrieblichen Tätig-
keit – Teilnahme an einem dienstlichen 
Gespräch – die Unterbrechung der versi-
cherten Tätigkeit geendet hat und der er-
forderliche Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit wieder hergestellt worden 
ist. Der auf Grund einer mehr als geringfü-
gigen Unterbrechung entfallene Versiche-
rungsschutz wird mit der Beendigung der 
eigenwirtschaftlichen Tätigkeit und der 
Wiederaufnahme der betrieblichen Tätig-
keit wieder begründet – es sei denn, aus 
der Dauer und der Art der Unterbrechung 
muss auf eine endgültige Lösung des Zu-
sammenhangs mit der versicherten Tätig-
keit geschlossen werden. 19 Dies hat das 
LSG schon damit verneint, dass der Kläger 
die Arbeitskollegen nicht abgewiesen und 
das betriebliche Gespräch nicht auf den 
nächsten Tag verschoben hat.

3. Zusammenfassung
Unangemessen lange Wegstrecke
Ist der Weg vom dritten Ort unverhältnis-
mäßig unangemessen länger als von der 
Wohnung zum Ort der Tätigkeit, wird die 
erheblich längere Wegstrecke grundsätz-
lich nicht durch die beabsichtigte betrieb-

liche Tätigkeit geprägt, sondern durch 
die eigenwirtschaftliche Verrichtung am 
dritten Ort. Der bisherigen Rechtspre-
chung des BSG lässt sich keine Vorgabe 
entnehmen, wann das Verhältnis der bei-
den Strecken zueinander nicht mehr als 
angemessen anzusehen ist. Die neuere 
Rechtsprechung des BSG berücksichtigt 
zwar weiterhin die Entfernungen, misst 
ihnen aber ausdrücklich nicht die allein 
entscheidende Bedeutung bei und ver-
langt, dass alle Umstände des Einzelfalles 
stärker zu berücksichtigen sind. Als der-
artige Umstände wird die Betriebsbezo-
genheit bewertet, wie zum Beispiel Arzt-
besuche am dritten Ort, die der Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Arbeitsfähig-
keit zugutekommen. 20

Versicherungsschutz bei 
wiederholten Heimfahrten
Auch ein mehrmaliges Zurücklegen des 
Weges vom oder zum Ort der Tätigkeit 
während eines Arbeitstages im Sinne 
des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII kann mit der 
versicherten Tätigkeit zusammenhän-
gen, wenn der erneute Weg betrieblich 
veranlasst ist. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherte zwar zunächst aus eigenwirt-
schaftlichen Motiven in den Betrieb zu-
rückkehrt, sodann aber die Arbeit wieder 
aufnimmt, damit den betrieblichen Zu-
sammenhang wieder herstellt und danach 
von der Arbeit heimfährt. 21 ●
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Zum Entzug einer BK-Rente wegen Ablehnung eines Klinikaufenthalts für eine Zusammenhangsbegutachtung 
bei einer Hautkrankheit.

Streitig war eine Verpflichtung der Klägerin, sich zur Be-
gutachtung ihrer Hautkrankheit in eine bis zu vier Wochen 
dauernde stationäre Untersuchung zu begeben. Die Klägerin 
bezog aufgrund einer allergischen Hautkrankheit als Berufs-
krankheit (BK) seit 1992 eine Rente nach einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit von 20 v. H. von der Beklagten. In späteren 
ärztlichen Untersuchungen wurden in den Krankheitsfolgen, 
obwohl die Klägerin seit vielen Jahren keine versicherte Tätig-
keit mehr ausübte, keine wesentlichen Veränderungen festge-
stellt. Ärztlicherseits wurde darauf hingewiesen, dass unter 
ambulanten Bedingungen eine Klärung der berufsbedingten 
oder anlagebedingten Ursache der Hauterkrankungen un-
möglich sei. Die Beklagte forderte daher die Klägerin auf, ei-
ner Begutachtung unter stationären Bedingungen nachzu-
kommen. Die Klägerin lehnte die Mitwirkung ab.

Das LSG hat die Rechtmäßigkeit des Bescheides der Beklagten 
bestätigt. Die Voraussetzungen der §§ 62, 65, 66 SGB I seien 
erfüllt. Die Untersuchung und die stationär durchzuführen-
den Maßnahmen (Allergentestungen) seien erforderlich, um 
festzustellen, ob die Folgen der BK bei der Klägerin manifest 
seien und ob berufsbedingte oder anlagebedingte Hauter-
krankungen dominieren würden. 

Ferner überschreite der verlangte stationäre Aufenthalt auch 
nicht die Grenzen der Mitwirkungspfl icht. Ein weniger be-
lastendes Mittel zu einer ausreichenden Begutachtung stehe 
nicht zur Verfügung. Es sei auch nicht unverhältnismäßig. 
Schließlich habe die Beklagte auch ihr Ermessen zutreff end 
ausgeübt, indem sie das Interesse der Versichertengemein-
schaft, keine Mittel für eine möglicherweise unrechtmäßige 
Rente aufbringen zu müssen, mit dem Interesse der Klägerin 
am Fortbestand richtig abgewogen habe.

Streitig war vorliegend ein Aufwendungsersatzanspruch einer 
UV-Trägerin nach § 110 Abs. 1 a SGB VII gegen eine im Bereich 
der Herstellung und Verlegung von Industriefußböden tätige 
Unternehmerin.

Die beklagte Unternehmerin beschäftigte am 25. Mai 2009 
Herrn X auf einer Baustelle. X rutschte gegen 12:00 Uhr auf 
einem vollen Betonschlauch aus und brach sich hierbei mehr-
fach seinen linken Arm. Die klagende UV-Trägerin erkannte 
den Unfall als Arbeitsunfall an und erbrachte (bisher) Leis-
tungen in Höhe von insgesamt 31.528,11 EUR. Die Klägerin 
behauptet, die Beklagte habe X bis zum Zeitpunkt des Scha-
densereignisses weder bei der Krankenversicherung noch bei 
der Rentenversicherung gemeldet.

Das Landgericht folgt im Meinungsstreit über die Rechtsna-
tur des Anspruchs nach § 110 Abs. 1 a SGB VII der Auff assung, 

dass es sich um einen zivilrechtlichen Anspruch handelt, für 
den die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gegeben sei. 
Die Klägerin habe gegen die Beklagte einen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen in Höhe von 31.528,11 EUR. Die 
Beklagte habe den Beitrag zur Sozialversicherung für Herrn 
X nicht ordnungsgemäß im Sinne des § 110 Abs. 1 a SGB VII 
entrichtet. Ihre Tätigkeit, die Herstellung und Verlegung von 
Industriefußböden, unterfalle dem Baugewerbe nach § 28 a 
Abs. 4 Nr. 1 SGB IV. Damit hätte die Beklagte den Tag des 
Beginns des Beschäftigungsverhältnisses ihres Arbeitneh-
mers X spätestens bei dessen Aufnahme an die Datenstelle 
der Träger der Rentenversicherung melden müssen. Dieser 
Pfl icht zur sogenannten Sofortmeldung sei die Beklagte nicht 
nachgekommen. Es liege kein Ermessensfehlgebrauch darin, 
dass die Klägerin nicht ganz oder teilweise auf den Regress-
anspruch gegen die Beklagte verzichtet habe (§ 110 Abs. 2 SGB 
VII). Die Beklagte habe ihre Pfl icht zur Sofortmeldung um 
mehr als viereinhalb Monate verletzt, indem sie X erst am 
22. September 2009 bei der Deutschen Rentenversicherung 
angemeldet habe.

(Urteil des Landgerichts Erfurt vom 10.5.2012–10 
O 1061 / 11–,UV-Recht Aktuell 04 / 2013, S. 224 – 229)

(Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg 
vom 20.9.2012–L 3 U 207 / 10–, UV-Recht Aktuell 
04 / 2013, S. 210 – 223)

§

§

Mitwirkungspflichten

Zum Aufwendungsersatzanspruch einer UV-Trägerin gegen eine Unternehmerin, die Schwarzarbeit erbringt.

Regress

Kontakt: Dr. Horst Jungfleisch, E-Mail: horst.jungfleisch@dguv.de 
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Hans-Jörg Piasecki neues Mitglied der BG RCI-Geschä� sführung
Neues Mitglied der Geschäftsführung der Berufsgenossen-
schaft Rohstoff e und chemische Industrie (BG RCI) ist Hans-Jörg 
Piasecki (57). Er hat zum 1. Dezember die Verantwortung für 
die Bereiche Datenschutz, IT, Innere Dienste, Finanzen, In-
stitute, Rechtsangelegenheiten und Revision übernommen. 
Der gebürtige Dortmunder leitete bislang die Bezirksdirektion 
Bochum der BG RCI. Er ist verheiratet und hat drei Söhne. Nach 
einer Tätigkeit als Anwalt kam Piasecki 1985 zur ehemaligen Berg-
bau-Berufsgenossenschaft (BBG) nach Bochum und leitete die Ab-
teilung Rehabilitation und Leistungen der dortigen Bezirksver-
waltung. 2002 wurde er deren Geschäftsführer. 2005 wechselte 
Piasecki in die Position des stellvertretenden Hauptgeschäftsfüh-
rers der BBG. In der Geschäftsführung der BG RCI folgt er Theodor 
Bülhoff  nach, der nach drei Jahren im Dienst der neu fusionierten
BG RCI in den Ruhestand geht. Bülhoff war 1980 zur früheren
Bergbau-Berufsgenossenschaft gekommen. 2005 wurde er Haupt-
geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft von Bergbau und 
Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, 2010 Mitglied der Geschäfts-
führung der neuen BG RCI. 

Neuer Chefarzt in der BGU Frankfurt
Prof. Dr. med. Dr. med. habil. 
Michael Sauerbier wird zum 
1. Mai 2013 neuer Chefarzt 
der Abteilung für Plastische, 
Hand- und Rekonstruktive 
Chirurgie an der BG Unfallkli-
nik Frankfurt am Main. Er folgt 
damit Dr. med. Reiner Winkel, 
der die Abteilung 20 Jahre
geleitet hat und nun in den 
Ruhestand geht. Bereits 2011 
ist die Fachabteilung von der 
europäischen Dachorganisati-
on handchirurgischer Gesell-
schaften zum „Hand-Trauma-
Center“ ernannt worden. „Mit 

Professor Sauerbier konnten wir einen ausgesprochenen Spe-
zialisten mit viel Fachwissen und Erfahrung für die BGU und 
die vielfältigen Aufgaben der Abteilung gewinnen“, sagte der 
Ärztliche Direktor und Geschäftsführer der Klinik, Prof. Dr. med. 
Reinhard Hoff mann.

Das Arbeiten in einer BG-Klinik ist dem 48-Jährigen nicht 
fremd. Bereits 1995 praktizierte Sauerbier als Assistenzarzt und 
acht Jahre später als leitender Oberarzt in der Klinik für Hand-, 
Plastische und Rekonstruktive Chirurgie – Schwerbrandverletzten-
zentrum – der BG-Unfallklinik Ludwigshafen am Rhein.

Hamburg kürt Sportlerin des Jahres
Edina Müller, Rollstuhlbasketballerin und Mitarbeiterin des 
Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Hamburg 
(BUKH), wurde in Hamburg zur Sportlerin des Jahres 2012 ge-
wählt. Bei den Paralympics in London hatte Müller zusammen 
mit der deutschen Damen-Nationalmannschaft eine Goldmedail-
le gewonnen. Überrascht und glücklich nahm die 29-Jährige den 
Preis entgegen: „Ich lebe jetzt seit eineinhalb Jahren in Hamburg
und konnte mich hier optimal auf die Paralympics und das große
Ziel Goldmedaille vorbereiten. Dass die Hamburgerinnen und 
Hamburger dies mit dieser Auszeichnung anerkennen, freut 
mich ganz besonders.“ Große Freude löste die Nachricht auch im 
BUKH aus – hier arbeitet Edina Müller seit Anfang des Jahres als 
Trainerin in der Sporttherapie. „Aufgrund ihrer persönlichen Er-
fahrungen und ihrer positiven 
Einstellung zum Leben ist Frau 
Müller für viele frisch verletzte 
Querschnitt-Patienten ein Vor-
bild. Ich bin sehr froh, dass sie 
in unserem Hause arbeitet. In 
der Gunst der Hamburger lag 
Edina bei der Wahl ganz vorne 
– das zeigt, dass durch ihr En-
gagement und ihre Persönlich-
keit der Rollstuhlsport einen 
großen Schritt in die Mitte der 
Gesellschaft gemacht hat“, so 
Dr. Hubert Erhard, Geschäfts-
führer des BUKH. 

Die Geschä� sführer der BG RCI: Ulrich Meesmann, Thomas 
Köhler (Sprecher), Theodor Bülho�  und Hans-Jörg Piasecki (v.l.)
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Edina Müller

Prof. Dr. med. Dr. med. habil. 
Michael Sauerbier 

DGUV Forum 4/13 · 41

Personalia



Immer mehr Photovoltaikanlagen fi nden 
sich auf deutschen Dächern. Doch Mon-
tage und Anschluss einer Anlage auf ho-
hen Gebäuden sind alles andere als un-
gefährlich. Sogar tödliche Unfälle hat 
es schon gegeben. Worauf Hausbesitzer 
unbedingt achten sollten, wenn sie eine 
Photo voltaikanlage montieren lassen, ver-
deutlicht ein neuer Audiobeitrag der Be-
rufsgenossenschaft Energie Textil Elekt-

ro Medienerzeugnisse (BG ETEM) sowie 
ein Interview mit Peter Sasse von der BG 
ETEM und Andreas Habermehl vom Zentr-
alverband des Elektrohandwerks.
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Montage einer Photovoltaikanlage: 
Was beachtet werden sollte 

!
Der Audiobeitrag und das Interview 
können hier heruntergeladen werden: 
www.bgetem.de, Webcode: 13274510. 

Förderung psychischer Gesundheit: 
eLearning-Tool für Führungskrä� e 
Viele Führungskräfte sehen 
sich Druck von allen Seiten 
ausgesetzt: Sie müssen Ziel-
vorgaben erfüllen und ihre 
Ergebnisse gegenüber ihren 
eigenen Vorgesetzten recht-
fertigen. Gleichzeitig sollen 
sie ihre Mitarbeitenden ge-
sund führen und diese vor 
Überlastung schützen. Und 
obendrein wollen sie selber 
gesund und leistungsfähig 
bleiben. Keine leichte Auf-
gabe! Angesichts knapper Personalres-
sourcen und zunehmender Arbeitsver-
dichtung verlangt es einer Führungskraft 
viel ab, wenn sie auch im Stress einen ru-
higen Kopf bewahren und einen fürsorg-
lichen Blick auf ihre Mitarbeitenden pfl e-
gen möchte.

Das Projekt Psychische Gesundheit in 
der Arbeitswelt (psyGA) bietet deshalb 
Unternehmen jeder Größe und Branche 
praxisnahe Unterstützung mit den ver-
schiedensten Materialien und Tools. Das 

eLearning-Tool zur Förde-
rung der psychischen Ge-
sundheit ist ein neues Ange-
bot, das gemeinsam mit der 
RWTH Aachen entwickelt 
wurde. Es liefert leicht ver-
ständliche Vorschläge, wie 
Führungskräfte ihre Mitar-
beitenden vor stressbeding-
ter Überlastung schützen 
und selber gesund bleiben 
können. Es sensibilisiert 
Vorgesetzte für die Wahr-

nehmung von Stress-Signalen und stärkt 
ihnen den Rücken für einen angemessenen 
Umgang mit überlasteten Beschäftigten. 

Die Bearbeitungszeit des eLearning-Tools 
beträgt zwischen 45 und 75 Minuten – 
ohne beziehungsweise mit Bearbeitung 
von drei Selbst-Checks. 

!
Das eLearning-Tool � nden Sie auf 
psyga.info > Über psyGA > Materialien > 
psyGA Material > eLearning-Tool. 
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Das Standardwerk für den Arbeitsschutz  

Jetzt auch mobil www.universum.de/lexikon

LEXIKON Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit   
Mit dem Expertenlexikon für den Arbeitsschutz sind Sie jetzt auch unterwegs immer
bestens informiert. Stöbern Sie in über 1.100 Fachbegriffen, mit denen Sie Dank einer
komfortablen Volltextsuche sekundenschnell zu qualitativ hochwertigen Fachartikeln
gelangen. Das Lexikon ist verfügbar auf CD-ROM, als Online-Version und als App für
iPhone und iPad.

Jetzt mobil: Speichern
Sie auf einer Merkliste,
die für Sie wichtigen
Themen. Sämtliche 
Artikel können auf 
dem Smartphone 
gespeichert und so
auch offline vorgehal-
ten werden.

Lexikon für iPad und iPhone 
ansehen und downloaden.

Lexikon
Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit
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Stress für Mensch und MaterialStress für Mensch und Material
Arbeiten in Leitstellen und Leitwarten bedeutet Arbeiten in Leitstellen und Leitwarten bedeutet 
meist außerordentlich langes und bewegungsarmes meist außerordentlich langes und bewegungsarmes 
Sitzen. Die Folge: Verspannungen, mehr Stress, Sitzen. Die Folge: Verspannungen, mehr Stress, 
Konzentrationsverlust. Und auch die Belastung für Konzentrationsverlust. Und auch die Belastung für 
die Stühle ist durch den Dauerbetrieb bis zu 7x so die Stühle ist durch den Dauerbetrieb bis zu 7x so 
groß wie im normalen Büroalltag.groß wie im normalen Büroalltag.

Komfort und StabilitätKomfort und Stabilität
Unser Konzept beruht auf zwei Säulen: Wir haben Unser Konzept beruht auf zwei Säulen: Wir haben 
Sitzkomfort und Langlebigkeit eines modernen Sitzkomfort und Langlebigkeit eines modernen 
Fahrzeugsitzes mit den Erkenntnissen ergono-Fahrzeugsitzes mit den Erkenntnissen ergono-
mischen Sitzens im Büro zusammengeführt. Das mischen Sitzens im Büro zusammengeführt. Das 
Ergebnis: langes Sitzen ohne Verspannungen und Ergebnis: langes Sitzen ohne Verspannungen und 
mehr Wohlbefinden bei der Arbeit – für viele Jahre.mehr Wohlbefinden bei der Arbeit – für viele Jahre.

Nicht nur für LeitstellenNicht nur für Leitstellen
Hervorragender Sitzkomfort ist kein Luxus. Jeder, Hervorragender Sitzkomfort ist kein Luxus. Jeder, 
der bei seiner Arbeit lange konzentriert am Com-der bei seiner Arbeit lange konzentriert am Com-der bei seiner Arbeit lange konzentriert am Com-der bei seiner Arbeit lange konzentriert am Com-
puter sitzen muss, weiß, dass ein unkomfortabler puter sitzen muss, weiß, dass ein unkomfortabler 
Stuhl auf Dauer ein zusätzlicher Stressfaktor ist. Stuhl auf Dauer ein zusätzlicher Stressfaktor ist. 
Ein Stuhl von StolComfort hilft Ihnen diesen Stress Ein Stuhl von StolComfort hilft Ihnen diesen Stress 
zu vermeiden.  Auch wenn Sie nicht in einer Leit-zu vermeiden.  Auch wenn Sie nicht in einer Leit-
stelle arbeiten.

365 TAGE
3 SCHICHTEN
1 STUHL

Telefon 05261 / 288 97 00 
Fax 05261 / 288 97 29
E-Mail info@stolcomfort.com
Internet www.stolcomfort.com

Gratis anfordern:
Broschüre „Gesundes Sitzen“
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